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Vorwort

Der richtige Umgang mit Baurestmassen und Baustellenabfällen ist ökologisch 
und ökonomisch eine Notwendigkeit und wird seit Jahren von der Bauwirtschaft 
umgesetzt. Die Bauverbände haben den Praktikern durch regelmäßige Informa-

tion, Herausgabe von Arbeitsbehelfen und Broschüren Leitlinien zur Umsetzung 
umwelt rechtlicher Vorgaben bereitgestellt.

Die Broschüre „Baurestmassentrennung auf der Baustelle“ wurde erstmals 1996 aufge-
legt und wird aufgrund der zahlreichen Änderungen im Umweltrecht (z. B. AWG, 
ALSAG, AbfallnachweisVO, AbfallverzeichnisVO, Recycling-Baustoffverordnung etc.) 
nun in der siebten Auflage herausgegeben. Sie stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen 
den abfallrechtlichen Vorgaben und der Baustellenpraxis dar und soll den Baupraktikern 
eine Übersicht über die komplexen abfallrechtlichen Vorgaben auf Baustellen geben.

Durch Weitergabe dieser Informationsbroschüre an Bauleiter, Poliere, Vor- und Mitarbei-
ter wird das gemeinsame Interesse der Bauunternehmungen, die umweltrechtlichen 
Anforderungen im Baubetrieb zu erfüllen, gefördert.

Weitere Publikationen zum Thema Baurestmassen und ALSAG können auch auf der 
Homepage der Geschäftsstelle Bau www.bau.or.at/baurestmassen heruntergeladen 
werden. Hinweise auf weitere wichtige Webseiten zu diesem Thema befinden sich am 
Ende der Broschüre.

Viel Erfolg bei der täglichen Anwendung
wünschen Ihnen 

Ausschuss für Umwelt und Baurestmassen
Hans Hierzer, Vorsitz Baugewerbe
Ing. Christoph Kranz, Vorsitz Bauindustrie
DI Robert Rosenberger, Geschäftsstelle Bau WKÖ
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1.1 Einteilung der Abfälle

Grundlagen 1

Aufgrund des Abfallwirtschaftsgesetzes ergeben sich für die Baustelle folgende Unterscheidungen: 
(nicht vollständige Aufzählung)

  Gefährliche Abfälle (inklusive gefährliche POP-Abfälle)
  Nicht gefährliche Abfälle (inklusive nicht gefährliche POP-Abfälle)

    Baurestmassen mineralisch
    Baurestmassen nicht mineralisch (z. B. Baustellenabfälle)
    Verpackungsabfälle
    Biogene Abfälle

Baurestmassen  
mineralisch:

  Asphalt
 Aushubmaterialien
  Beton
  Faserzement
  Fliesen
  Gasbeton
  Gebrochene natür- 

liche Materialien
  Glas
  Gleisschotter
  Holzbeton
  Kalksandstein
  Kaminsteine und  

Schamotte aus  
privaten Haushalten

  Kies
  Klinker
  Mauersteine auf 

Gipsbasis
  Mörtel und Verputze
  Natursteine
  Porzellan
  Sand
  Silikatbeton
  Straßenaufbruch
  Stukkaturmaterial
  Ziegel

Baurestmassen  
nicht mineralisch:

 Baustellenabfälle
 Holzabfälle

 Kunststoffabfälle
 Metallabfälle
 Organische Reste
 Sperrmüll
 Verbundstoffe
  FCKW-freie Dämm-

stoffe (XPS ab 2009 
und EPS)

  Mineralwolle (KMF), 
nicht gesundheits-
gefährdend

Verpackungs abfälle:
 Holz
 Karton
  Kunststoffe
 Metalle

 Papier 
  Papiersäcke
  Verbundstoffe
 Wellpappe

Biogene Abfälle:
  Abfälle aus dem 

Grünflächenbereich 
 Baumschnitt

Nicht gefährlich (beispielhaft)

Die wesentlichsten POP-Abfälle auf Baustellen  
sind Dämmstoffplatten:

  EPS (hergestellt in der EU bis 21.02.2018)
  XPS (hergestellt in der EU von 01.01.2009 bis 21.03.2016)

POP-Abfälle (nicht gefährlich, jedoch Zerstörungsgebot, Recyclingverbot und Begleitscheinpflicht)

POP (engl. Persistent Organic Pollutants) sind organische Chemikalien, 
die sich durch ihre Langlebigkeit (Persistenz) auszeichnen, sich in 
Organismen und damit der Nahrungskette anreichern und schädliche 
Wirkungen auf den Organismus von Mensch und Tier zeigen.

Gefährlich (Einteilung „gefährlich“ siehe Abfallverzeichnis-VO

  Altöle
  Asbest (lose/schwach gebunden)
  Asbestzement
  Batterien
  Elektroaltgeräte
  Farb- und Lackabfälle

  FCKW-haltige Dämmstoffe 
(XPS hergestellt in der EU 
bis Ende 2008)

  Mineralwolle (KMF),  
gesundheitsgefährdend

  Kamine und Schamotte aus 
gewerblich genutzten  
Bauwerken

  Leuchtstoffröhren
  Lösungsmittel,  

Kleber, Harze
  Ölverunreinigte Böden,  

sonstig verunreinigte Böden
  Putzlappen ölverunreinigt
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1.2 Gesetzliche Grundlagen

1.2.1 Abfallwirtschaftsgesetz

Das Abfallwirtschaftsgesetz ist das zentrale abfall-
rechtliche Regelwerk in Österreich. Das Abfallwirt-
schaftsgesetz 2002 wird regelmäßig geändert.  
Die aktuelle Fassung ist unter ris.bka.gv.at   
Bundesrecht  Bundesrecht konsolidiert abrufbar.

Definition Abfall
1)  Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der 

Besitzer entledigen will bzw. entledigt hat.  
Es ist nicht erforderlich, dass der aktuelle Besitzer 
einen Entledigungswillen hat. Eine bewegliche 
Sache ist auch Abfall, wenn sich bereits ein Vor-
besitzer der Sache entledigt hat. 

2)  Abfälle sind weiters bewegliche Sachen, die als 
Abfall behandelt werden müssen, um die öffent-
lichen Interessen nicht zu beeinträchtigen. Die 
Möglichkeit der Beeinträchtigung von öffentli-
chen Interessen ist ausreichend, eine tatsäch-
liche Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. 

Baurestmassen sind in der Regel Abfälle im Sinne 
des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002.

Ist Bodenaushub auf Baustellen Abfall?
Keine Abfälle sind nicht kontaminierte Böden 
und andere natürlich vorkommende Materi-
alien, die im Zuge von Bauarbeiten ausgeho-
ben werden, wenn sichergestellt ist, dass diese 
in ihrem natürlichen Zustand und auf der-
selben Baustelle für Bauzwecke verwendet 
werden (§ 3 Abs. 1 Z 8 AWG 2002).  
Wenn Bodenaushub verunreinigt ist oder auf 
einer anderen Baustelle verwendet wird, ist 
dieser jedenfalls Abfall.

Es gelten folgende Grundsätze:
  Abfälle sind getrennt zu sammeln, lagern, 
b efördern und behandeln.

  Verwertbare Materialien sind einer Verwertung 
zuzuführen, sofern dies ökologisch zweckmäßig 
und technisch möglich ist und dies nicht mit un-
verhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

Abfallhierarchie:

Abfallvermeidung

Beseitigung

Vorbereitung zur Wiederverwendung

Recycling

Sonstige Verwertung

V
er

w
er

tu
n

g

1.  Der Anfall an Abfällen ist so weit wie möglich zu 
vermeiden. Dies kann z. B. durch Umbau statt 
Abbruch oder durch unmittelbare Wiederver-
wendung einzelner Bauteile (z. B. Dachziegel, 
Türblätter, Bodenbeläge) erfolgen.

2.  Ist die unmittelbare Wiederverwendung nicht 
möglich, so sollen einzelne Bauteile durch Maß-
nahmen der Vorbereitung, wie Prüfung, Reini-
gung oder Reparatur, so vorbereitet werden, 
dass sie der Wiederverwendung zugeführt wer-
den können.

3.  Ist eine Wiederverwendung nicht möglich, so 
sind die Abfälle einem Recycling zuzuführen, bei 
welchem die Abfälle zu Produkten, Sachen oder 
Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke aufbereitet werden – 
z. B. Glas-, Holz- und Baustoff-Recycling.

4.  Ist auch ein Recycling nicht möglich, so sind die 
Abfälle einer sonstigen Verwertung zuzuführen, 
bei welcher als Hauptergebnis die Abfälle inner-
halb einer Anlage oder in der Wirtschaft in um-
weltgerechter Weise einen sinnvollen Zweck er-
füllen – z. B. Verfüllungen mit Aushub, Verbren-
nung in einer Mitverbrennungsanlage.

5.  Ist keine Verwertung möglich, so sind die Abfäl-
le einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzu-
führen – z. B. Ablagerung in genehmigten 
D eponien.

Grundlagen1
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Anmerkung: Eine Verwertung ist nur zulässig, 
wenn der jeweilige Abfall unbedenklich für den be-
absichtigten sinnvollen Zweck einsetzbar ist und 
keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt wer-
den können sowie durch diese Maßnahme nicht 
gegen Rechtsvorschriften verstoßen wird (§ 15 
Abs. 4a AWG 2002).

Abfallbesitzer ist
  der Abfallersterzeuger (z. B. der Bauherr),
  jeder, der über Abfälle verfügen kann  
(z. B. Abfallsammler und -behandler).

Mit Übergabe von Abfällen findet in der Regel 
auch ein Besitzwechsel statt.

Bei Abbruch- und Aushubabfällen gilt der Bauherr 
als Abfallersterzeuger. Bei Baustellenabfällen ist 
dies der jeweilige verursachende Unternehmer.

Allgemeine Pflichten im Umgang mit Abfällen
  Vermeidung von Beeinträchtigungen der öffentli-
chen Interessen, wie Gesundheit der Menschen, 
Boden-, Wasser-, Tier- und Pflanzenschutz sowie 
sonstiger Umweltschutz.

  Die Sammlung, Lagerung und Behandlung von 
Abfällen darf nur

    in entsprechend genehmigten Anlagen oder
    an vorgesehenen geeigneten Orten
 erfolgen.

  Ist der Abfallbesitzer zu einer Behandlung nicht 
berechtigt oder imstande, hat er die Abfälle 
einem Berechtigten zu übergeben.  
(Näheres siehe Kapitel 2.3)

Ende der Abfalleigenschaft
Abfälle bleiben so lange Abfälle, bis sie einer 
z ulässigen Verwertung zugeführt wurden.
Im Falle der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
endet die Abfalleigenschaft mit Abschluss der 
Maßnahmen der Vorbereitung (Prüfung, Reinigung 
oder Reparatur). Abfall-Ende-Verordnungen kön-
nen davon abweichende Bestimmungen enthalten.
Folgende Abfall-Ende-Verordnungen bestehen:

  EU-Abfall-Ende-Verordnung für Eisen-,  
Stahl- und Aluminiumschrott

  EU-Abfall-Ende-Verordnung für Bruchglas
  Kompost-Verordnung
  Abfallverbrennungsverordnung  
(Ersatzbrennstoffprodukte)

  Recycling-Holzverordnung
  Recycling-Baustoffverordnung

Abfallbeauftragter
Alle Betriebe mit mehr als 100 Arbeitnehmern 
h aben der Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde) 
einen fachlich qualifizierten Abfallbeauftragten 
schriftlich bekannt zu geben. Die Meldung an die 
Behörde hat die Z ustimmung und die fachliche 
Qualifikation der Beauftragten zu enthalten (siehe 
z. B. einschlägige Kurse an den Bauakademien, 
www.bauakademie.at).

Der Abfallbeauftragte hat
  die Einhaltung der Vorschriften des Abfallwirt- 
 schaftsgesetzes oder darauf beruhender 
 Bescheide zu überwachen,
  auf eine sinnvolle Organisation der Umsetzung 
der den Betrieb betreffenden abfallrechtlichen 
Bestimmungen hinzuwirken,

  den Betriebsinhaber über die abfallwirtschaft-
lichen Aspekte der Beschaffung zu beraten  
und über die Kosten der Entsorgung zu  
informieren.

Der Abfallbeauftragte kann, muss aber nicht im  
Betrieb dauernd beschäftigt sein.

1.2.2 Recycling-Baustoffverordnung

Die Recycling-Baustoffverordnung enthält verbind-
liche Regelungen für jegliche Formen an Ab-
brüchen und die Trennung der dabei anfallenden 
Abfälle, die Trennung von Abfällen im Zuge von 
Neubauten, die Herstellung von mineralischen 
 Recycling-Baustoffen, das Ende der Abfalleigen-
schaft von bestimmten mineralischen Recycling-
Baustoffen, die Verwendung von mineralischen 
 Recycling-Baustoffen.
Die Regelungen der Recycling-Baustoffverordnung 
werden detailliert in den Kapiteln 2 und 3 dargelegt.

1.2.3 Deponieverordnung

Die Deponieverordnung legt den Stand der Technik 
für Deponien fest.

Es gibt sechs definierte Deponie(unter)klassen:
1.  Bodenaushubdeponie 

(für nicht verunreinigten Bodenaushub)
2.  Inertabfalldeponie 

(für ausgewählte Abfälle aus Bau- und 
A bbruchtätigkeiten)

Grundlagen 1
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3.  Deponien für nicht gefährliche Abfälle
 a)  Baurestmassendeponie 

(für mineralische Baurestmassen,  
gering verunreinigte Böden)

 b)  Reststoffdeponie 
(im Baubereich z. B. verunreinigte Böden, 
teerhaltiger Straßenaufbruch)

 c)  Massenabfalldeponie 
(z. B. für stark belastete, nicht gefährliche 
B öden)

4.  Deponie für gefährliche Abfälle 
(in Österreich gibt es keine solche Deponie)

Sollen Abfälle deponiert werden, so ist zur Bestim-
mung der Deponierbarkeit und des Deponietyps 
eine grundlegende Charakterisierung inkl. einer 
analytischen Untersuchung durch eine befugte 
Fachperson oder Fachanstalt erforderlich.  
Die grundlegende Charakterisierung wird in einem 
Beurteilungsnachweis dokumentiert, welcher dem 
Deponiebetreiber vor Anlieferung der Abfälle zu 
übergeben ist.

Ausgenommen davon sind:
  max. 2.000 t nicht verunreinigtes Bodenaus-
hubmaterial einer Baustelle1),

  mineralische Baurestmassen wie Asphalt,  
Bauschutt, Betonabbruch, Glas2),

  teerhaltiger Straßenaufbruch und teerhaltiger 
Straßenunterbau3),

  schlackenhaltiger Ausbauasphalt, schlackenhal-
tiges technisches Schüttmaterial und

  Asbestabfälle3).

Für diese Abfälle ist statt eines Beurteilungsnach-
weises eine Abfallinformation, welche durch den 
Abfallbesitzer bzw. Abfallerzeuger zu erstellen ist, 
dem Deponiebetreiber vor Anlieferung der Abfälle 
zu übergeben.

1  Das Bodenaushubmaterial muss aus einem Bauvorhaben stammen, bei 
dem insgesamt nicht mehr als 2.000 t Bodenaushubmaterial als Abfall 
anfallen, und es dürfen aufgrund der Beurteilung der Vornutzung und der 
lokalen Belastungssituation des Anfallsortes keine Hinweise auf Verunrei-
nigungen vorliegen.

2  Die Baurestmassen enthalten Bauwerksbestandteile aus Metall sowie 
Kunststoff, Holz oder andere organische Materialien wie Papier, Kork etc. 
nur in geringem Ausmaß und es sind keine Baustellenabfälle enthalten.

3  Es handelt sich zwar um gefährliche Abfälle, welche jedoch aufgrund von 
Ausnahmebestimmungen auf Deponien für nicht gefährliche Abfälle 
abgelagert werden dürfen.

Das Vermischen eines Abfalls mit anderen Abfällen 
ist unzulässig, wenn 

  erforderliche Untersuchungen erschwert oder 
behindert werden oder

  nur durch den Mischvorgang abfallspezifische 
Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen  
(z. B. Deponieklasse) eingehalten werden.

1.2.4 Altlastensanierungsgesetz – ALSAG

Beitragspflicht im Rahmen von (Bau-)Tätigkeiten
Nur Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfällen im 
Sinne des AWG 2002 können eine Beitragspflicht 
auslösen, allerdings bestehen eine Reihe von Be-
freiungen. Solange kein Abfall vorliegt, ist auch 
kein ALSAG-Beitrag abzuführen.4)

Grundsätzlich beitragspflichtig sind:
  Verfüllungen und Geländeanpassungen mit Ab-

fällen (z. B. Bauschutt, Betonabbruch);
  Fahrstraßen im Deponiekörper, Deponieabde-

ckungen mit Bauschutt;
  das Ablagern von Abfällen auf Deponien  

(„Deponieren“);
  das Lagern von Abfällen über die Zwischenlager-

frist hinaus (zum Zwecke der Beseitigung über 
ein Jahr, zum Zwecke der Verwertung über drei 
Jahre);

  Verbrennen von (Baustellenmisch-)Abfällen 
oder Bauholzabfällen;

  die Beförderung von Abfällen außerhalb des 
Bundesgebietes (z. B. Asphaltschollen, Hoch-
baurestmassen) zum Zwecke der Deponierung/
Verfüllung/Verbrennung/Herstellung von Brenn-
stoffprodukten.

NICHT beitragspflichtig im Rahmen der  
VERWERTUNG

  Aushubmaterialien
	 ■	 	Verwertung von Abfällen gemäß den Vorga-

ben des Bundes-Abfallwirtschaftsplans für 
Aushubmaterialien (siehe dort Kapitel „Aus-
hubmaterialien“). Die Aushubmaterialien 
werden für das Verfüllen von Geländeuneben-
heiten (u. a. das Verfüllen von Baugruben 
oder Künetten) oder das Vornehmen von Ge-

4  Nicht als Abfälle anzusehen sind nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im Zuge von Bauarbeiten ausge-
hoben wurden, sofern sichergestellt ist, dass die Materialien in ihrem 
natürlichen Zustand an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für 
Bauzwecke verwendet werden (§ 3 Abs. 1, Z. 8 AWG 2002).

1 Grundlagen
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ländeanpassungen (u. a. die Errichtung von 
Dämmen oder Unterbauten von Straßen, 
Gleisanlagen oder Fundamenten) oder zum 
Bergversatz verwendet.

  Recycling-Baustoffe
	 ■	 	die den Vorgaben des 3. Abschnittes der Re-

cycling-Baustoffverordnung entsprechen und 
gemäß diesen Vorgaben verwendet werden 
oder die im Einklang mit den Vorgaben des 
Bundes-Abfallwirtschaftsplans für Aushubma-
terialien hergestellt und verwendet werden.

	 ■	 	In beiden Fällen erfolgt die Verwendung
– im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme
– im unbedingt erforderlichen Ausmaß,
–  für das Verfüllen von Geländeunebenheiten 

(u. a. das Verfüllen von Baugruben oder Kü-
netten) oder das Vornehmen von Geländean-
passungen (u. a. die Errichtung von Dämmen 
oder Unterbauten von Straßen, Gleisanlagen 
oder Fundamenten) oder den Bergversatz.

  Deponiebau
	 ■	 	Verwendung von Recycling-Baustoffen, die  

entsprechend dem 3. Abschnitt der Recycling-
Baustoffverordnung hergestellt und verwen-
det werden. Zur Errichtung eines
– genehmigten Deponiebasisdichtungssystems,
–  eines genehmigten Basisentwässerungs-

systems oder
–  einer genehmigten Deponieoberflächenabde-

ckung (oder von Teilen davon). 
	 ■	 	Recycling-Baustoffe müssen den Vorgaben 

des 3. Abschnitts der Recycling-Baustoffver-
ordnung entsprechen und gemäß diesen Vor-
gaben verwendet werden.

  Eine Rekultivierungsschicht oder temporäre 
Oberflächenabdeckung entsprechend dem An-
hang 3 der Deponieverordnung 2008.

  Abfälle aus Abbruchmaßnahmen, die auf Inert-
abfalldeponien abgelagert werden dürfen, 
wenn das abzubrechende Gebäude in wesent-
lichen Teilen vor 1955 errichtet wurde5).

NICHT beitragspflichtig im  
Rahmen der DEPONIERUNG:

  Aushubmaterialien
	 ■	 	Deponierung von Aushubmaterial, das durch 

Ausheben oder Abräumen von natürlich ge-

5  Zusätzliche Anforderungen: Bestätigung der Gemeinde, dass das abzu-
brechende Gebäude in den wesentlichen Teilen vor 1955 errichtet wurde 
und der überwiegende Anteil der Abbruchabfälle einer Verwertung zuge-
führt wurde. Darüber hinaus darf die abzulagernde Masse, die von einer 
Liegenschaft stammt, 200 Tonnen nicht überschreiten, und der Abgaben-
vorteil muss nachweislich an den Bauherrn weitergegeben werden.

wachsenem Boden oder Untergrund anfällt 
und nicht mehr als 30 Vol.-% an 
 mineralischen bodenfremden Bestandteilen, 
z. B. mineralischen Baurestmassen, sowie 
nicht mehr als drei  Vol.-% an organischen 
 bodenfremden Bestandteilen (z. B. Kunststoff, 
Holz, Papier) enthält; Voraussetzungen:
–  die bodenfremden Bestandteile waren schon 

vor der Aushub- oder Abräumtätigkeit  
im Boden oder Untergrund enthalten,

–  die Grenzwerte der jeweiligen Deponie  
(Bodenaushub-, Inertabfall- oder  
Baurestmassendeponie) werden eingehalten,

–  das Aushubmaterial wird auf einer dafür 
 genehmigten Deponie abgelagert.

  Aushubmaterial von Tunnelbauvorhaben,
	 ■	 	das nicht mehr als 10 Vol.-% Spritzbeton und 

nicht mehr als 1 Vol.-% organische Bestand-
teile enthält,

	 ■	 	die Grenzwerte der Baurestmassendeponie 
einhält und

	 ■	 	 auf einer dafür genehmigten Deponie abgela-
gert wird.

  Gleisaushubmaterial,
	 ■	 	das nicht mehr als 20 Vol.-% Gleisschotter 

enthält,
	 ■	 	die Grenzwerte der Baurestmassendeponie 

einhält und
	 ■	 	auf einer dafür genehmigten Deponie abgela-

gert wird.

Weitere Ausnahmen von der  
Beitragspflicht gibt es für:

  Stahlwerksschlacken (LD-Schlacken, Elektro ofen-
schlacken) und aufbereiteten, qualitätsgesicherten 
Asphaltaufbruch aus Stahlwerksschlacken, die 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

	 ■	 	Stahlwerksschlacken und aufbereiteter As-
phaltaufbruch aus Stahlwerksschlacken, die 
im technisch notwendigen Ausmaß zulässi-
gerweise im Straßen- oder Ingenieurbau 
 qualitätsgesichert verwendet werden;

	 ■	 	Stahlwerksschlacken und aufbereiteter 
 Asphaltaufbruch aus Stahlwerksschlacken, 
die sich zulässigerweise für einen entspre-
chend qualitätsgesicherten Einsatz im Stra-
ßen- oder Ingenieurbau eignen und in ein 
 Monokompartiment oder einen Komparti-
mentsabschnitt in einer Baurestmassendepo-
nie oder einer Reststoffdeponie eingebracht 
werden, die im Hinblick auf eine spätere zu-
lässige Verwertung eingerichtet wurden;

1Grundlagen



BAURESTMASSEN – Verwertung und Entsorgung10

	 ■	 	Stahlwerksschlacken, die als qualitätsgesi-
cherte Ersatzrohstoffe für eine andere Verwer-
tung als im Straßen- oder Ingenieurbau in ein 
Monokompartiment oder einen Komparti-
mentsabschnitt in einer Reststoffdeponie ein-
gebracht werden, die im Hinblick auf eine 
spätere zulässige Verwertung eingerichtet 
wurden.

  Material in dem Ausmaß, in dem dafür schon 
einmal ein Altlastenbeitrag entrichtet wurde.

  Abfälle aus Katastrophenereignissen (z. B.: Ver-
schlammung durch Hochwässer).6)

Nachweispflicht: 

Achtung: Wer eine Ausnahme von der Bei-
tragspflicht in Anspruch nehmen will, hat auf
Verlangen dem Zollamt oder im Rahmen eines
Feststellungsverfahrens der Behörde nachzu-
weisen, dass die Voraussetzungen für diese
Ausnahme vorliegen!
Die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
müssen zu Beginn der Tätigkeit vorliegen.

Im Zweifelsfall kann auf Antrag des Beitrags-
schuldners (oder des Zollamtes) ein Feststellungs-
bescheid hinsichtlich einer möglichen Beitrags-
schuld beantragt werden.

ACHTUNG: Dieser Bescheid ist von der Behörde
unverzüglich dem BMNT gemeinsam mit dem ge-
samten Akt zu übermitteln!

Beitragsschuldner sind:
  der Anlagenbetreiber, insbesondere der Depo-

niebetreiber, bzw.
  der Betreiber einer Verbrennungs- oder Mitver-

brennungsanlage bzw.
  die notifizierungspflichtige Person (Exporteur) 

bzw.
  der Veranlasser (z. B. Bauherr, Bauunternehmer) 

einer beitragspflichtigen Tätigkeit (z. B. bei einer 
Verfüllung); kann der Veranlasser nicht festgestellt 
werden, ist der Beitragsschuldner derjenige, der 
die Tätigkeit duldet (z. B. der Grundbesitzer);

6  Der Nachweis ist durch die Bestätigung der Gemeinde, in der das Kata-
strophenereignis stattgefunden hat, zu erbringen.

  der Hersteller von Recycling-Baustoffen, wenn 
die Verwendung der Recycling-Baustoffe nur 
deshalb beitragspflichtig ist, weil die Herstel-
lung der Recycling-Baustoffe nicht entspre-
chend den Vorgaben des 3. Abschnittes der Re-
cycling-Baustoffverordnung oder des Bundes-
abfallwirtschaftsplans für Aushubmaterialien 
erfolgt ist UND dies dem Beitragsschuldner 
nicht bekannt war.

Der Beitragsschuldner hat Aufzeichnungen, ge-
trennt nach Beitragsgrundlage, zu führen (sieben 
Jahre Aufbewahrungspflicht).

Altlastenbeitrag – Höhe, Art
Die nachfolgenden Beitragshöhen gelten seit  
1. Jänner 2012: Die Altlastenbeiträge betragen je 
angefangener Tonne für:

  Baurestmassen gemäß  
Anhang 2 der DVO 2008 9,20 Euro

 
  Aushubmaterial  

(sofern nicht beitragsfrei) 9,20 Euro
 

  andere mineralische Abfälle  
(vgl. Anhang 1, Tabellen 5 und 6  
der DVO 2008) 9,20 Euro

 
  übrige Abfälle 87,00 Euro

Werden Abfälle auf Deponien verbracht, entscheidet 
die Deponie(unter)klasse gemäß Deponieverord-
nung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008 die Beitragshöhe:

  Bodenaushubdeponie7)  9,20 Euro 
 

  Inertabfalldeponie7) 9,20 Euro 
 

  Baurestmassendeponie7)  9,20 Euro 
 

  Reststoffdeponie7) 20,60 Euro
 

  Massenabfalldeponie oder  
Deponie für gefährliche Abfälle7)  29,80 Euro

 
  Verbrennen von Abfällen 8,00 Euro

 

7  Auf die Ausnahme für bestimmte Aushubmaterialien wird hingewiesen.
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1.2.5 Bundes-Abfallwirtschaftsplan – BAWP

Das Umweltministerium gibt alle sechs Jahre einen 
Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BAWP) zur Ver-
wirklichung der Ziele und Grundsätze des Abfall-
wirtschaftsgesetzes heraus. Der aktuelle BAWP 
stammt aus 2023 und ist im Internet unter der Seite 
 www.bundesabfallwirtschaftsplan.at verfügbar.

Insbesondere für die Verwertung von „Aushubmate-
rialien“ ist der BAWP von Bedeutung.

(Das Thema „mineralische Baurestmassen“ wird 
durch die Recycling-Baustoffverordnung geregelt.)

Auszug aus dem Inhalt:
4.  Behandlungsgrundsätze für bestimmte Abfall- 

und Stoffströme
 4.2. Asbesthaltige Boden- und Wandbeläge
 4.3. Asbesthaltige Speicherheizgeräte
 4.4. PCB-haltige Abfälle
  4.5.  Kohlenwasserstoff- oder PAK-kontaminierte 

Böden oder bodenähnliche Materialien (bio-
logische Behandlung in Ex-situ-Verfahren)

 4.6. Komposte
 4.7. Aushubmaterialien 
   4.7.1 Übersicht über Aushubmaterialien
   4.7.2 Übersicht über Verwertungswege für 

Aushubmaterial
   4.7.3 Verwertung bei Erdbaumaßnahmen 

oder Maßnahmen zur Bodenrekultivierung
   4.7.4 Herstellung von Recycling-Baustoffen
   4.7.5 Sonderregelung für Kleinmengen an 

nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial
   4.7.6 Sonderregelung für Bankettschälgut von 

Straßen geringer Verkehrsstärke
   4.7.7 Verunreinigtes Aushubmaterial
   4.7.8 Grundlegende Charakterisierung von 

Aushubmaterial
   4.7.9 Maßnahmen während des Aushubs  

(abfallchemische Aufsicht!)
   4.7.10 Spezielle Aushubmaterialien

Es ist bei Verwertungsmaßnahmen erforder-
lich, die jeweiligen Vorgaben des BAWP einzu-
halten, um die Zulässigkeit der Verwertungs-
maßnahmen und eine Ausnahme von der Alt-
lastenbeitragspflicht sicherzustellen.

Der Altlastenbeitrag ist eine Selbstbemessungsab-
gabe. Der selbst zu berechnende Beitrag ist jeden-
falls nach Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem 
die beitragspflichtige Tätigkeit stattfand, dem Zoll-
amt des Betriebssitzes anzumelden und abzufüh-
ren (bis spätestens 15. des zweitfolgenden Mo-
nats). Die Meldung ist elektronisch durchzuführen  
(http://finanzonline.bmf.gv.at).

Regelfall Deponie – Altlastenbeitrag enthalten
Grundsätzlich sind Baurestmassen einer Verwer-
tung zuzuführen. Wenn dies nicht möglich ist, er-
folgt die Entsorgung im Regelfall durch einen Ent-
sorger im Auftrag der Baufirma bzw. des Bauherrn 
oder der Abfall wird in einer Deponie entsorgt. Im 
Fall einer Beitragspflicht wird der Deponiebetrei-
ber den Altlastenbeitrag im Deponiepreis (bzw. der 
Entsorger im Entsorgungspreis) einrechnen. Ein 
allfälliger Altlastenbeitrag sollte dabei getrennt 
ausgewiesen werden. Aufgrund der sich mögli-
cherweise verändernden Beitragssätze und -grund-
lagen wird empfohlen, auf die ausgewiesenen Alt-
lastenbeiträge zu achten.

Weitere Erläuterungen und Beispiele können  
folgenden Informationen entnommen werden:

1–8  
Erläuterungen siehe Rückseite

ALSAG FLOWCHART Ausgangssituation: Auf einer Baustelle fallen Aushubmaterial 

oder mineralische Baurestmassen an, die verwertet werden 

sollen oder deponiert werden müssen.

Verwertung

mineralische  Baurestmassen

Recycling-Baustoff verordnung (RBV)

Aushubmaterial

Anmerkungen:
n  es handelt sich zwecks Übersicht um eine vereinfachte und 

systematische Darstellung für Regelfälle
n  jeder Fall muss unter Einbeziehung aller Rahmen-

bedingungen gesondert bewertet werden
n  es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben

n  auf das ALSAG-Merkblatt der Geschäftsstelle Bau wird 

verwiesen (www.bau.or.at > Technik > Umwelt)

n  jegliche Haftung gegenüber der Herausgeberin wird ausge-

schlossen

1) Sonderfall: 31411-29 bis 32 im untergeordneten Ausmaß 

als Zumischkomponente zur technischen Verwertung

Alternative Qualitäts-sicherung gemäß § 10a RBV und  Verwertung vor Ort

Bundesabfallwirtschaftsplan BAWP

Verwertung 
als Unter-
grundver-

füllung oder 
Rekultivie-

rung

Verwertung 
als Baustoff

Verwertung 
von Klein-
mengen 

< 2.000 t

JA NEIN

Verwertung gemäß § 3 Abs 1a Z 6 ALSAG

ALSAG-Beitrag

Aufbereitung und Qualitätssicherung gemäß RBV  3. Abschnitt

JA NEIN
NEIN

Verwertung gemäß § 3 Abs 1a Z 6 oder Z 11 lit a oder § 3 Abs 3c ALSAG

Abfallende für U-A gemäß § 14 RBV

2

1

3

5

4

ALSAG-Beitrag

KEIN  
ALSAG-Beitrag

ALSAG-Beitrag

JA

KEIN  
ALSAG-Beitrag KEIN  

ALSAG-Beitrag

Einhaltung der Be-stimmungen des § 3 Abs. 1a Z 4 ALSAG

Einhaltung der Be-stimmungen des § 3 Abs. 1a Z 6a ALSAG
NEIN

ALSAG-Beitrag
ALSAG-Beitrag

JA

KEIN  
ALSAG-Beitrag

JA

KEIN  
ALSAG-Beitrag
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Mineralische Baurestmassen

Aushubmaterial

Ausnahme für Boden-aushub gemäß § 3  Abs 1 Z 8 AWG 2002

Kein Abfall 
Kein ALSAG

JA

NEIN

Abfall

?

Verbleib

?Sonderfall 1)

Abfall liegt vor

6

7

Deponierung

Einhaltung der Bestimmungen  der Deponieverordnung

Einhaltung der Bestimmungen des § 3 Abs 1a Z 5a, 5b oder 11 lit b oder c ALSAG

NEIN

ALSAG-Beitrag

JA

KEIN  
ALSAG-Beitrag

8

Aushubmaterial mineralische  Baurestmassen

NEIN

Information der gemeinsamen Geschäftsstelle von Bundesinnung 

Bau und Fachverband der Bauindustrie

ALSAG-MERKBLATTAusgabe 2017

Weitere Informationen:
■		ALSAG-Merkblatt
■		ALSAG-Flowchart
■		FAQs zum ALSAG in der Baupraxis

Bezugsquellen:
■		 www.bau.or.at/baurestmassen
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1.2.6 Abfallverzeichnisverordnung 2020

Diese Verordnung legt ein Abfallverzeichnis, 
welches Abfallarten mit Schlüsselnummern, Be-
zeichnungen und Spezifizierungen definiert, fest. 

Ein aktuelles Abfallverzeichnis ist unter  
edm.gv.at  aktuelles Abfallverzeichnis verfügbar.

Zuordnung von Abfällen zu einer Abfallart
Die Zuordnung eines Abfalls hat zu jener Abfallart 
zu erfolgen, die den Abfall in seiner Gesamtheit 
am besten beschreibt, wobei die konkretestmög-
liche Abfallbezeichnung einschließlich einer allfäl-
ligen Spezifizierung zu verwenden ist.
Bei der Zuordnung sind insbesondere die ge-
fahrenrelevanten Eigenschaften zu berücksichti-
gen. Teilweise sind für die Zuordnung zu einer Ab-
fallart Untersuchungen erforderlich (z. B. bei Bo-
denaushub).

Die jeweilige Abfallart hat durch Angabe der 
Schlüsselnummer und der Bezeichnung, erforderli-
chenfalls einschließlich einer Spezifizierung, zu er-
folgen. Z. B.:

  Abgebrochene Betonfundamente sind der 
Schlüsselnummer 31427 „Betonabbruch“ 
z uzuordnen.

  Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A1 ist 
der Schlüsselnummer 31411 „Bodenaushub“, 
Spezifizierung 30, „Klasse A1“ zuzuordnen.

Gefährliche Abfälle
Als gefährliche Abfälle gelten jene Abfallarten, 

  die im Abfallverzeichnis mit einem „g“ oder 
„gn“ versehen sind oder

  die mit gefährlichen Stoffen in einem Ausmaß 
verunreinigt sind, dass der Verdacht auf ge-
fahrenrelevante Eigenschaften gegeben ist.

Beispiele für gefährliche verunreinigte Abfälle:
  Aushubmaterial von den Bereichen einer Altlast
  Aushubmaterial von Betriebsstandorten, wie bei-
spielsweise von Tankstellen, Putzereien, Betrie-
ben der chemischen Industrie oder Gaswerken

  Aushubmaterial von Standorten mit entspre-
chenden offensichtlichen Verunreinigungen

  Aushubmaterial aus Unfallbereichen oder bei 
Betriebsstörungen

  Abbruchabfälle industriell genutzter Bauwerke, 
insbesondere Kamine

Gefährliche Abfälle können unter Umständen aus-
gestuft (zu nicht gefährlichen Abfällen umdekla-
riert) werden (siehe dazu § 5 Abfallverzeichnisver-
ordnung 2020).

1.2.7 Abfallnachweisverordnung 

Diese Verordnung regelt die Aufzeichnungs-, Mel-
de- und Nachweispflicht der Abfallbesitzer im 
Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (§ 17).

Die allgemeinen Aufzeichnungspflichten gemäß 
Abfallnachweisverordnung gelten für aufzeich-
nungspflichtige Abfallersterzeuger und erlaubnis-
freie Rücknehmer. Abfallsammler und -behandler 
haben die Abfallbilanzverordnung (Kapitel 1.2.8) 
einzuhalten.

Die Bestimmungen bezüglich der Dokumentation 
und Meldung von Übergaben gefährlicher Abfälle 
(Begleitschein) gelten für alle Abfallbesitzer.

a) Allgemeine Aufzeichnungspflichten
Abfallersterzeuger und erlaubnisfreie Rücknehmer 
haben für jedes Kalenderjahr fortlaufende Auf-
zeichnungen über 

 Abfallart (Schlüsselnummer und Bezeichnung),
 Abfallmenge (Schätzungen zulässig),
 Abfallherkunft 

    (übernommene Abfälle: Name des Über-
gebers und Absendeort,

    betriebseigene Abfälle: nur Absendeort),
 Abfallverbleib (Name des Übernehmers) und 
 das Datum der Übergabe oder Übernahme

zu führen. Diese Aufzeichnungen dürfen formfrei 
geführt werden, sind jedoch von den übrigen Ge-
schäftsbüchern oder betrieblichen Aufzeichnungen 
getrennt zu führen.
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Baurestmassennachweis-Formular
Für den Baubereich wird zur Umsetzung dieser 
Verpflichtung von der Geschäftsstelle Bau das 
„Baurestmassennachweis-Formular“ angeboten  
(www.bau.or.at/baurestmassen).

Die Verpflichtungen des Abfallnachweises gemäß 
Abfallnachweisverordnung richten sich im Wesent-
lichen an den Abfallersterzeuger. Die weiteren 
Sammler/Behandler (Subunternehmer, Entsorger) 
führen für sich in der Regel elektronische Abfall-
aufzeichnungen gemäß Abfallbilanzverordnung, 
aus welchen jedoch meist auch die Abfallnach-
weise für den vorhergehenden Abfallbesitzer 
 erstellt werden können. Daher sollte vom Abfall-
ersterzeuger über alle Zwischenbeteiligte hinweg 
bis zum finalen Entsorger jeder entsprechende Ab-
fallnachweise führen und im Falle einer Kontrolle 
 vorweisen können.

Die Abfallnachweise (Baurestmassen, sonstige 
nicht gefährliche Abfälle, gefährliche Abfälle) sind 
mindestens sieben Jahre, vom Tag der letzten 
E intragung gerechnet, aufzubewahren. 

b) Begleitscheine bei gefährlichen Abfällen
Der Übergeber von gefährlichen Abfällen hat, 
wenn er diese einer anderen Person (z. B. Entsor-
ger, Auftragnehmer) rechtlich übergibt oder sie zur 
Übergabe an eine andere Person zu dieser beför-
dern lässt,

  Abfallart (Schlüsselnummer und Bezeichnung),
  Abfallmenge (Schätzungen zulässig),
  den Übergeber (Name, Sitz und Identifikations-
nummer),

  Absendeort (durch Angabe der PLZ) und
  den Übernehmer (Name, Sitz)

für jede Übergabe in einem eigenen Begleitschein 
zu dokumentieren.
Der Begleitschein ist dem Empfänger der Abfälle 
oder dem Transporteur zu übergeben, welcher wei-
tere Angaben am Begleitschein vornimmt. Der 
Übergeber soll sich eine Kopie des Begleitscheins 
aufbewahren. Werden gefährliche Abfälle transpor-
tiert, so ist der Begleitschein beim Transport mitzu-
führen.

Der Empfänger der Abfälle hat den Erhalt durch 
Rücksendung des fertig ausgefüllten Begleit-
scheins an den Übergeber innerhalb des Folgemo-
nats zu bestätigen und die Übernahme innerhalb 
von sechs Wochen elektronisch an den zuständi-
gen Landeshauptmann zu melden.

Die Dokumentation und Meldung von Begleitschei-
nen ist zusätzlich zu den allgemeinen Aufzeich-
nungen einzuhalten. Eine Vorlage für den Begleit-
schein ist unter www.bmnt.gv.at verfügbar. Die 
Vorlage ist jedoch nicht verpflichtend.

1.2.8 Abfallbilanzverordnung

Wer ist betroffen?
Von der Abfallbilanzverordnung sind aufzeichnungs-
pflichtige Abfall sammler und -behandler betroffen.

„Abfallsammler“ ist jede Person, die von anderen 
erzeugte Abfälle selbst oder durch andere abholt, 
entgegennimmt oder über deren Abholung oder 
Entgegennahme rechtlich verfügt. Unter „Sam-
meln“ von Abfällen versteht man z. B.:

  das vertragliche (rechtliche) Übernehmen von 
Abfällen vom Bauherrn bzw. Auftraggeber;

  das Zurverfügungstellen von Mulden für Abfäl-
le von Professionisten mit anschließender ver-
traglicher (rechtlicher) Weitergabe der Abfälle 
an einen (weiteren) Abfallsammler.

„Abfallbehandler“ ist jede Person, die Abfälle  
verwertet oder beseitigt. Darunter fallen z. B.:

  das Ablagern von Abfällen auf einer eigenen 
Deponie (das Anliefern von Abfällen auf eine 
fremde Deponie ist aus der Sicht des Bauunter-
nehmens keine Abfallbehandlung, sondern eine 
Weitergabe);
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1
  das Aufbereiten von Aushub- oder Abbruch-

materialien (Sieben, Brechen, Sortieren);
  der Einbau von Bodenaushubmaterial oder 

R ecyc ling-Baustoffen, sofern es sich um Abfall 
handelt.

Von den Regelungen der Abfallbilanzverordnung 
sind beispielsweise ausgenommen:

  Tätigkeiten als „Erlaubnisfreie Rücknehmer“,
  Tätigkeiten als „Transporteure“.

Die Bestimmungen bezüglich der Dokumentation 
und Meldung von Übergaben gefährlicher Abfälle 
(Begleitschein, Kapitel 1.2.7 b) gelten für Abfall-
sammler und -behandler zusätzlich zur Abfallbi-
lanzverordnung.

1.2.9 Weitere Gesetzesgrundlagen

a) Abfallbehandlungspflichtenverordnung

Die Abfallbehandlungspflichtenverordnung legt für 
bestimmte Abfälle verpflichtende Mindestanforde-
rungen an die Sammlung, Lagerung, Beförderung 
und Behandlung fest.

Diese Abfälle sind:
  Elektro- und Elektronik-Altgeräte wie 

    Haushaltsgeräte (z. B. Kühlgeräte, Koch-
platten, Waschmaschinen, Staubsauger),

    IT und Unterhaltungselektronik  
(z. B. Computer, Bildschirme, Radios), 

    elektrische Werkzeuge (z. B. Bohrmaschinen, 
Rasenmäher),

    Überwachungs- und Kontrollinstrumente 
(z. B. Rauchmelder, Thermostate),

    automatische Ausgabegeräte (z. B. Getränke-
automaten, Geld- und Ticketautomaten);

  Leuchtmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
(z. B. Leuchtstoffröhren, Quecksilberdampf-
lampen);

  Batterien und Akkumulatoren;
  Lösemittel und lösemittelhaltige Abfälle, F arb- 
und Lackabfälle;

  verletzungsgefährdende, medizinische Abfälle;
  Amalgamreste;
  PCB-haltige elektrische Betriebsmittel und 
s onstige PCB-haltige Abfälle.

Bei der Lagerung und beim Transport ist sicherzu-
stellen, dass ein Entweichen von gefährlichen 
Stoffen vermieden wird, indem Beschädigungen 
verhindert, geeignete Behältnisse verwendet und 
sonstige Maßnahmen (z. B. stehender oder bruch-
sicherer Transport) getroffen werden.
Eine Behandlung darf nur in dafür geeigneten Be-
handlungsanlagen erfolgen.

b) Recyclingholzverordnung

Eines der Ziele dieser Verordnung ist die Förde-
rung der Quellensortierung, der Aufbereitung und 
des Recyclings von geeignetem Altholz gemäß Ab-
fallhierarchie.

Altholz gemäß Anhang 1 dieser Verordnung (Liste 
der recyclingfähigen Holzarten) ist am Anfallsort 
getrennt von Fenstern, Fensterstöcken, Türen, Tür-
stöcken, imprägniertem Holz (zB kyanisiertes oder 
mit Salzen imprägniertes Holz) und sonstigen be-
handelten Holzabfällen aus dem Außenbereich (zB 
Zäune), Munitionskisten, Kabeltrommeln aus Voll-
holz sowie Brandholz und von sonstigen Abfällen 
zu erfassen, zu sammeln, zu lagern und zu trans-
portieren, denn für diese Holzarten gilt ein Recy-
clingverbot. Ist die Trennung am Anfallsort tech-
nisch nicht möglich oder mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden, so hat diese in einer da-
für genehmigten Behandlungsanlage zu erfolgen. 
In diesem Fall ist nachweislich eine Aussortierung 
der angeführten Abfallfraktionen vor einer eventu-
ellen Zerkleinerung sicherzustellen.

Grundlagen
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Pflichten bei Bau- und 
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Die bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallenden Ab-
fälle sind, entsprechend den Grundsätzen des AWG 
2002, zu trennen und einer Verwertung zuzuführen. 
Zur Verwirklichung dieser Grundsätze legt die Recy-
cling-Baustoffverordnung folgende Regelungen fest.

2.1 Trennpflicht bei Neubauten

Bei einem Neubau sind gefährliche von nicht 
 gefährlichen Abfällen immer vor Ort zu trennen. 
Weiters sind bei einem Neubau, ausgenommen 
bei Linienbauwerken oder Verkehrsflächen, ab 
einem gesamten Brutto-Rauminhalt von mehr als 
3.500 m3 jedenfalls die Stoffgruppen 

 Bodenaushub, 
 mineralische Abfälle, 
 Holzabfälle, 
 Metall ab fälle, 
 Kunststoffabfälle und 
 Siedlungsabfälle vor Ort voneinander zu trennen. 

Ist die Trennung dieser Stoffgruppen am Anfallsort 
technisch nicht möglich oder mit unverhältnismä-
ßigen Kosten verbunden, so hat die Trennung in 
einer dafür  genehmigten Behandlungsanlage zu 
erfolgen.

2.2 Pflichten bei Abbrüchen

Definition Abbruch
„Abbruch“ ist jede Abbruchtätigkeit, bei der Bau- 
oder Abbruchabfälle anfallen, dazu zählen auch 
Teilabbruch, Umbau, Renovierung, Sanierung, Re-
paratur, Abbauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten 
und Instandsetzungsarbeiten.

2.2.1 Erstellung der Rückbaudokumentation

Fallen bei Abbruch eines Bauwerks oder mehrerer 
Bauwerke im Rahmen eines Bauvorhabens ins-
gesamt mehr als 750 t Bau- oder Abbruchabfälle, 
ausgenommen Bodenaushubmaterial, an, so ist 
jedenfalls eine Objektbeschreibung gemäß 
ÖNORM B3151 „Rückbau von Bauwerken als 
Standardabbruchmethode“1) und verpflichtend 

1  Kostenloser Download unter ris.bka.gv.at > Bundesrecht konsolidiert > 
suche nach „Recycling-Baustoffverordnung“

eine Schad- und Störstofferkundung durchzufüh-
ren. Diese Verpflichtung gilt nicht für 
 Linienbauwerke (Straßen, Gleisanlagen, 
 Leitungen, Kanal und dgl.) und Verkehrsflächen.

  Ist der Brutto-Rauminhalt größer als 3.500 m³, 
hat eine Schad- und Störstofferkundung gemäß 
ÖNORM EN ISO 16000-32 „Innenraumluftverun-
reinigungen, Teil 32: Untersuchung von Gebäu-
den auf Schadstoffe“, ausgegeben am 1. Oktober 
2014, durch eine externe befugte Fachperson 
oder Fachanstalt, die über bautechnische Kennt-
nisse verfügt, zu erfolgen.

  Ist der Brutto-Rauminhalt kleiner als 3.500 m³, 
hat eine orientierende Schad- und Störstoffer-
kundung gemäß ÖNORM B 31511) durch eine 
rückbaukundige Person2) zu erfolgen.

  Auf Basis der Schad- und Störstofferkundung 
wird ein Rückbaukonzept gemäß 
ÖNORM B 31511) erstellt.

  Nach dem Entfernen der Schad- und Störstoffe 
und dem Erreichen eines „rohbauähnlichen“ Zu-
standes (= Freigabezustand) kann der weiterfüh-
rende maschinelle Rückbau durchgeführt wer-
den. Der Freigabezustand kann bei einem Rück-
bau von weniger als 3.500 m3 von einer rück-
baukundigen Person2) festgestellt werden. Bei 
einem Rückbauprojekt von mehr als 3.500 m3 
muss diese Feststellung jedenfalls durch eine 
externe, befugte Fachperson oder Fachanstalt 
festgestellt werden. Diese Freigabefeststellung 
wird im Freigabeprotokoll gemäß ÖNORM 
B 31511) dokumentiert.

  Siehe dazu das Übersichtsbild Bild D.1 „Regel-
ablauf eines Rückbaus“ aus dem Anhang D der 
ÖNORM B 3151.

2.2.2 Rückbau

Der Abbruch eines Bauwerks oder mehrerer Bau-
werke im Rahmen eines Bauvorhabens, bei dem 
insgesamt mehr als 750 t Bau- oder Abbruch -
abfälle, ausgenommen Bodenaushubmaterial, 
 an fallen, hat als Rückbau gemäß ÖNORM B 3151 
„Rückbau von Bauwerken als Standardabbruch-
methode“1) zu erfolgen. Diese Verpflichtung gilt 
nicht für Linienbauwerke (Straßen, Gleisanlagen, 
Leitungen,  Kanal und dgl.) und Verkehrsflächen.

2  Eine „rückbaukundige Person“ ist eine natürliche Person, die eine bau-
technische oder chemische Ausbildung besitzt und Kenntnisse über 
Abbrucharbeiten, Abfall- und Bauchemie und abfallrechtlich relevante 
Bestimmungen aufweist.
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Der Bauherr und der vom Bauherrn beauftragte 
Bauunternehmer sind verantwortlich dafür, dass die 
 Dokumentation des Rückbaus vor Beginn und wäh-
rend des Abbruchs auf der Baustelle aufliegt. Die 
Dokumentation des Rückbaus ist durch den Bau-
herrn mindestens sieben Jahre aufzubewahren. 
Bei Übergabe mineralischer Abfälle zur Herstel-
lung von Recycling-Baustoffen oder der Übergabe 
von Holzabfällen hat der Abfallbesitzer bei der 
 ers ten Übergabe des Abfalls an einen Dritten eine 
Kopie der Dokumentation des Rückbaus gemein-
sam mit dem Abfall weiterzugeben. 
Diese besteht aus

 der Objektbeschreibung,
  der Dokumentation der Schad- und Störstoff-
erkundung,

 dem Rückbaukonzept und
 dem Freigabeprotokoll.

2.2.3 Trennpflicht bei Abbrüchen

Im Zuge eines Abbruchs sind gefährliche von nicht 
gefährlichen Abfällen sowie Schad- oder Störstoffe, 
soweit diese erkundet wurden, immer vor Ort zu 
trennen. Weiters sind jedenfalls die Stoffgruppen 

  Bodenaushub, 
  mineralische Abfälle, 
  Ausbauasphalt, 
  Holzabfälle, 
  Metallabfälle, 
  Kunststoffabfälle und 
 Siedlungsabfälle vor Ort zu trennen. 

Erfolgt ein Abbruch als Rückbau gemäß ÖNORM 
B 3151, so sind zusätzlich zu den o. a. Stoffgruppen 
die festgelegten Hauptbestandteile (alle Bestandteile 
eines Bauwerkes, die jeweils mehr als 5 Vol.-% des 
zum Abbruch vorgesehenen Teils des Bauwerkes 
ausmachen) vor Ort voneinander zu trennen, soweit 
sie nicht gemeinsam zur Herstellung von Recycling-
Baustoffen verwendet werden. Ist die Trennung der 
angeführten Stoffgruppen und der Hauptbestand-
teile am Anfallsort technisch nicht möglich oder mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden, so hat die 
Trennung in einer dafür genehmigten Behandlungs-
anlage zu erfolgen. Bauteile, welche wiederverwen-

det oder einer Vorbereitung zur Wiederverwendung 
zugeführt werden können, sind so auszubauen, dass 
die nachfolgende Wiederverwendung nicht er-
schwert oder unmöglich gemacht wird.

2.3 Übergabe von Abfällen

Abfallbesitzer dürfen Abfälle nur an für die jeweilige 
Abfallart berechtigte Sammler oder Behandler über-
geben. Der Abfallbesitzer hat das Vorliegen der Be-
rechtigung vor Übergabe zu überprüfen und den 
Sammler oder Behandler mit der umweltgerechten 
Verwertung oder Beseitigung dieser Abfälle explizit 
zu beauftragen (§ 15 Abs. 5a AWG 2002).

Die Berechtigung ist als gegeben anzunehmen, 
wenn beim Entsorger (Auftragnehmer) die jeweilige 
Abfallart im Berechtigungsumfang unter edm.gv.at  
Suchen / Auswerten  Abfall-Sammler/-Behandler – 
Suche nach Registrierten eingetragen ist. 
Alternativ ist die Berechtigung e iner Erlaubnis nach 
§ 24a AWG 2002 (z. B. durch Vorlage eines Beschei-
des) nachzuweisen.

Wer Abfälle sammelt oder behandelt, benötigt 
eine bundesweit gültige Erlaubnis gemäß 
§ 24a AWG 2002. Diese wird bei Vorliegen der 
notwendigen Voraussetzungen (z. B. Fach-
kenntnisse, bei Bedarf ein Zwischenlager für 
gefährliche Abfälle) durch den zuständigen 
Landeshauptmann erteilt.

„Abfallsammler” ist jede Person, die von anderen 
erzeugte Abfälle selbst oder durch andere abholt,
entgegennimmt oder über deren Abholung oder Ent-
gegennahme rechtlich verfügt. Unter „Sammeln“ 
von Abfällen versteht man z. B.:

  das vertragliche (rechtliche) Übernehmen von Ab-
fällen vom Bauherrn bzw. Auftraggeber;

  das Zurverfügungstellen von Mulden für Abfälle 
von Professionisten mit anschließender vertrag-
licher (rechtlicher) Weitergabe der Abfälle an e inen 
(weiteren) Abfallsammler.
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„Abfallbehandler“ ist jede Person, die Abfälle ver-
wertet oder beseitigt. Darunter fallen z. B.:

  das Ablagern von Abfällen auf einer eigenen De-
ponie (das Anliefern von Abfällen auf eine fremde 
Deponie ist aus der Sicht des Bauunternehmens 
keine Abfallbehandlung, sondern eine Weiterga-
be);

  das Aufbereiten von Aushub- oder Abbruch-
materialien (Sieben, Brechen, Sortieren);

  der Einbau von Bodenaushubmaterial oder 
R ecycling-Baustoffen, sofern es sich um Abfall 
handelt.

Berechtigte Abfallsammler/Behandler sind neben Er-
laubnisinhabern jene, die in bestimmten Fällen von 
der Erlaubnispflicht ausgenommen sind, z. B.:

  Personen, die ausschließlich im eigenen Betrieb 
anfallende Abfälle behandeln;

  Transporteure, die im Auftrag des Abfallbesitzers 
nur befördern;

  erlaubnisfreie Rücknehmer. 

Achtung: Ist die Entsorgung (das Wegschaffen) 
von A bbruch- und Aushubmaterial im Auftrag 
des ausführenden Unternehmens enthalten, 
dann wird das ausführende Unternehmen zum 
Abfallsammler, unabhängig davon, ob dieses 
die Entsorgung selbst durchführt oder einen 
Sub unternehmer damit beauftragt.
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Alle Beteiligten an Bau- und Abbruchvorhaben, 
wie Auftraggeber, Planer, Ausschreiber und Aus-
führender, müssen im Zuge ihrer Arbeiten die 
A bfallhierarchie berücksichtigen (siehe Seite 6).
Der Umgang mit Baurestmassen und Bauabfällen 
kann durch Schulung der Mitarbeiter von Bauun-
ternehmungen, Beratung durch den Abfallbe auf-
tragten der Unternehmung sowie geeignete Orga-
nisation nicht nur beeinflusst werden, sondern 
auch die Kostenseite stark reduzieren.

Die Nutzung von Zwischenlagerungen zum  
Zwecke späterer Verwertung ist anzustreben.  
Die Zwischenlagerung von Abfällen darf 

  vor der Verwertung maximal drei Jahre und 
  vor der Beseitigung maximal ein Jahr

dauern (siehe ALSAG, § 3 Abs. 1, Z 1.b).

3.1 Allgemeines

3.2 Aushubmaterial

Verwertung
und Recycling3

Zwischenlager auf Baustellen
Gemäß einer Klarstellung des Umweltministeriums vom Februar 2014 wurde zum Thema „Zeitweilige 
Lagerung von Abfällen auf dem Gelände ihrer Entstehung“ folgende Klarstellung vorgenommen:  
Die zeitweilige Lagerung von Abfällen auf Baustellen (Gelände der Entstehung) ist kein Behandlungs-
verfahren gemäß Anhang 2 AWG 2002. Eine Genehmigung gemäß § 37 AWG 2002 ist für diese Lage-
rung nicht vorgesehen.

Folgende Anforderungen gemäß AWG 2002 sind jedoch zu erfüllen:
  Die zeitweilige Lagerung muss im Baustellenbereich stattfinden. Die für die zeitweilige Lagerung 

vorgesehenen Grundstücke müssen im Baustelleneinrichtungsplan enthalten sein. 
  Auch eine zeitweilige Lagerung darf nur an geeigneten Orten im Sinne des § 15 Abs. 3 Z 2 AWG 

2002 stattfinden. Durch die zeitweilige Lagerung darf es zu keinen Beeinträchtigungen der nach 
dem AWG 2002 zu schützenden öffentlichen Interessen, insbesondere des Wassers, kommen.  
Der Untergrund muss in die Beurteilung einbezogen werden. (…)

  Die Höchstdauer der zeitweiligen Lagerung ist jedenfalls auf die Baustellentätigkeit beschränkt.  
Hingewiesen wird darauf, dass eine Zwischenlagerung von Abfällen von mehr als drei Jahren als 
Deponie gilt.

Originalschreiben (Klarstellung des BMLFUW zu Zwischenlagerungen auf Baustellen, Schreiben des 
BMLFUW vom 24.02.2014) siehe: www.bau.or.at/baurestmassen

Achtung! Bei der Zwischenlagerung kann es dennoch notwendig sein, erforderliche Genehmigungen  
(z. B. nach Landesgesetzen) einzuholen!

Mit dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BAWP) 
wurde ein umfangreiches Regelinstrument veröf-
fentlicht, welches unter anderem Anforderungen 
und Maßnahmen für die Verwertung von Aushub-
material definiert.

Laut BAWP dürfen für Verfüllungs- und Rekultivie-
rungsmaßnahmen folgende Aushübe verwendet 
werden:

  nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial bzw. 
daraus gewonnene, nicht verunreinigte Boden-
bestandteile,

  nicht verunreinigte Bodenbestandteile, die aus der 
Behandlung von nicht verunreinigtem oder verun-
reinigtem Aushubmaterial gewonnen wurden,

  Kleinmengen an nicht verunreinigtem Bodenaus-
hubmaterial gemäß den Vorgaben der Kleinmen-
genregelung.
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Dies gilt nicht für natürliche pflanzliche Bestand-
teile (z. B. Pflanzenreste, Humus, Wildholz in Wild-
bachsedimenten).

Technisches Schüttmaterial ist Aushubmaterial 
von bautechnischen Schichten wie Rollierungen, 
Frostkoffer, Drainageschichten, das im Gegensatz 
zu Bodenaushubmaterial kein natürlich gewach-
sener B oden oder Untergrund ist, sondern ent-
sprechend technischen Anforderungen, wie z. B. 
durch Siebung, hergestellt und eingebaut worden 
ist. Die Verwendung von technischem Schüttmate-
rial ist in der Recycling-Baustoffverordnung gere-
gelt (siehe Kapitel 3.3).

Verunreinigter Bodenaushub
Bodenaushub gilt als verunreinigt, wenn

  der Verdacht auf enthaltene Schadstoffe a ufgrund 
der (Vor-)Nutzung gegeben ist,

  beim Aushub Schadstoffe ersichtlich werden oder
  aufgrund von analytischen Untersuchungen eine 
Verunreinigung nachgewiesen ist.

Verunreinigter Bodenaushub darf nicht verwertet 
werden, sondern ist einer ordnungsgemäßen Be-
handlung oder Beseitigung zuzuführen.

3.2.2 Beurteilung von Aushubmaterial

Vor Verwertung von Aushubmaterial ist dieses 
durch eine befugte Fachperson oder Fachanstalt 
grundlegend zu charakterisieren (inkl. einer analy-
tischen Untersuchung).

Die Durchführung und Ergebnisse der grundlegen-
den Charakterisierung werden in einem Beurtei-
lungsnachweis, welcher max. zehn Jahre (Bepro-
bung vor Aushubbeginn) bzw. max. drei Jahre 
(Beprobung nach Aushubbeginn) gültig ist, doku-
mentiert.

Ausgenommen von dieser Verpflichtung ist die in 
Kapitel 3.2.4 angeführte Sonderregelung für Klein- 
mengen an nicht verunreinigtem Bodenaushub-
material (< 2.000 t).

Entsprechend der Beurteilung durch die befugte 
Fachperson oder Fachanstalt kann Aushubmaterial 
für nachfolgend angeführte Verwendungen einge-
setzt werden. Die Zuordnung zu mehreren Klassen 
(z. B. A2 und A2-G) ist auch möglich.

  Bankettschälgut kann unter bestimmten Bedin-
gungen für die Bodenrekultivierung verwendet 
werden (siehe BAWP Kapitel 4.7.3.2)

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen dür-
fen zusätzlich auch folgende Aushübe verwendet 
werden:

  Aushub mit max. 30 Vol.-% bodenfremden 
 Bestandteilen,

  Tunnelausbruchmaterial mit max. 10 Vol.-% 
Spritzbeton und mit nicht mehr als 1 Vol.-% 
 organischen Bestandteilen.

Die Verwendung von technischem Schüttmaterial, 
Gleisschotter und sonstigen mineralischen Bau-
restmassen ist durch die Recycling-Baustoffverord-
nung geregelt (siehe Kapitel 3.3).

3.2.1 Definitionen

Aushubmaterial umfasst unter anderem:
  Bodenaushubmaterial
  Bodenbestandteile
  technisches Schüttmaterial
  Tunnelausbruchmaterial
  verunreinigten Bodenaushub

Bodenaushubmaterial ist Material, das durch Aus-
heben oder Abräumen von im Wesentlichen natür-
lich gewachsenem Boden oder Untergrund (auch 
nach Umlagerung) anfällt, sofern der Anteil an 

  anorganischen bodenfremden Bestandteilen, 
z. B. mineralischen Baurestmassen, nicht mehr 
als 5 Vol.-% und der Anteil an

  organischen bodenfremden Bestandteilen,  
z. B. Kunststoffe, Holz, nicht mehr als 1 Vol.-%

beträgt. Diese bodenfremden Bestandteile müssen 
bereits vor der Aushub- oder Abräumtätigkeit im 
Boden oder Untergrund vorhanden sein. Die Be-
schränkungen für organische Anteile boden-
fremder Bestandteile gelten nicht für pflanzliche 
Bestandteile im humosen Oberboden.

Bodenbestandteile sind Materialien, die entweder 
durch Ausheben oder Abräumen von nicht natür-
lich gewachsenem Boden oder Untergrund anfal-
len oder durch die Behandlung (z.B. Siebung) von 
Aushubmaterial entstanden sind, sofern der Anteil 
anderer Materialien wie z. B. mineralischer Bau-
restmassen, Schlacken etc. nicht mehr als 5 Vol.-% 
und der Anteil an organischen Materialien (Kunst-
stoffe, Bauholz) nicht mehr als 1 Vol.-% beträgt. 
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Hinweis: Da der für A1 und A2-G erforderliche Be- 
urteilungsumfang umfassender als die Standard- 
beurteilung ist, wird dieser nicht standardmäßig 
im Zuge einer grundlegenden Charakterisierung 
durchgeführt, sondern muss explizit beauftragt 
werden. Fraktionen aus der Behandlung von ver-
unreinigtem Aushubmaterial dürfen nicht der Qua-
litätsklasse A1 oder A2-G zugeordnet werden.

3.2.3 Verwendung von Aushubmaterial

Klasse A1 – Verwertung als landwirtschaftliche 
R ekultivierungsschicht
Aushubmaterial der Qualitätsklasse A1 kann 
 verwendet werden für

  Rekultivierungsschichten, 
  für eine landwirtschaftliche Nutzung oder
  sonstige Rekultivierungsschichten.

Eine landwirtschaftliche Nutzung liegt vor, wenn 
Nahrungs- oder Futtermittel angebaut werden 
oder darauf wachsende Pflanzen (z. B. Gras) ver-
füttert werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 
die Verwendung nicht im und direkt über dem 
Grundwasser erfolgt.

Rekultivierungsschichten umfassen die durchwur-
zelbaren Schichten bis 2,0 m unter Geländeober-
kante. Die „Richtlinien für die sachgerechte Boden-
rekultivierung land- und forstwirtschaftlich 
g enutzter Flächen“ sind anzuwenden.

Klasse A2 – Verwertung als Untergrundverfüllung
Aushubmaterial der Qualitätsklasse A2 kann ver-
wendet werden für

  Untergrundverfüllung oder 
  Rekultivierungsschichten, wenn eine landwirt-
schaftliche Verwendung der Fläche weitest-
gehend ausgeschlossen werden kann.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Verwen-
dung nicht im und direkt über dem Grundwasser 
erfolgt.

Klasse A2-G – Verwertung im und unmittelbar 
über dem Grundwasser
Aushubmaterial der Qualitätsklasse A2-G kann  
wie A2 verwendet werden, wobei auch die Ver-
wendung im und direkt über dem Grundwasser 
zu lässig ist.

Verwertung
und Recycling3

Einsatzbereiche Aushubmaterial

QKl.
Rekultivierungsschichte Untergrundverfüllung

landwirtschaftlich  
genutzt

NICHT landwirt schaftlich genutzt außerhalb GW unmittelbar über/im GW

A1 1)  ()2) -

A2
-   -

A2-G
-   

BA ()1) 3) ()3) ()3)
-

Kleinmenge4) 
   -

 zulässig () eingeschränkt zulässig – nicht zulässig

1  Es sind aus jeder Feldprobe der Erstuntersuchung zusätzlich die Gesamtgehalte einiger Parameter in der Feinfraktion < 2 mm zu untersuchen.

2  Wenn der TOC-Gehalt (Gesamtgehalt und Gehalt im Eluat) von A2 eingehalten wird.

3  Nur in Bereichen vergleichbarer Belastungssituation in Abstimmung mit der für den Einbau zuständigen Abfallbehörde.

4  Siehe Bestimmungen des Kap. 3.2.4 „Sonderregelung für Kleinmengen an Bodenaushubmaterial (< 2.000 t)“.
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Einsatzbereiche Aushubmaterial 

Rekultivierungsschicht

U
nt

er
gr

un
dv

er
fü

llu
ng

unmittelbar über 
dem Grundwasser

im Grundwasser 
(Grundwasser-
schwankungsbereich)

Qualitätsklassen

A1, (A2, A2-G)1)

A2, A2-G, (A1)2)

A2-G

A2-G

1) Nur für nicht landwirtschaftlich genutzte Rekultivierung.
2) Wenn der TOC-Gehalt (Gesamtgehalt und Gehalt im Eluat) 
von A2 eingehalten wird.

GOK bis -2,0 m

GOK

GW

Klasse BA – Sonderregelung für Bodenaushub-
material mit Hintergrundbelastung
Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA kann 
wie A1 oder A2 verwendet werden, wobei die Ver-
wendung nur in Bereichen mit gleicher Belas-
tungssituation erfolgen darf. Dies ist von der be-
fugten Fachperson oder Fachanstalt zu bestätigen 
und durch den Bauherrn mit der für den Einbau 
ö rtlich zuständigen Abfallbehörde abzustimmen.

3.2.4 Sonderregelung für Kleinmengen an 
Bodenaushubmaterial (< 2.000 t)

Unter folgenden Bedingungen ist für die grundle-
gende Charakterisierung von Bodenaushubmateri-
al keine analytische Untersuchung durch eine be-
fugte Fachperson oder Fachanstalt notwendig:

  Bei einem Bauvorhaben bzw. einer Baustelle 
f allen insgesamt maximal 2.000 t (entspricht 
ca. 1.300 m³) Aushubmaterial als Abfall an.

  Auf dem Grundstück des Aushubs ist keine 
i ndustrielle oder gewerbliche (Vor-)Nutzung 
b ekannt, die auf eine Kontamination des 
B odens schließen lässt.

  Es sind keine Verunreinigungen mit Schad-
stoffen (Schwermetallen, organischen Schad-
stoffen etc.) bekannt.

  Es wurden beim Aushub keine Verunreini-
gungen wahrgenommen.

Das Vorliegen aller angeführten Bedingungen ist 
durch den Bauherrn in Form einer Abfallinforma-
tion zu dokumentieren.
Ein Muster-Formular ist unter 
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at  Behand-
lungsgrundsätze verfügbar.

Dieses Bodenaushubmaterial kann bei Einhaltung 
obiger Bedingungen im Zuge eines Vorhabens, bei 
dem insgesamt max. 2.000 t Aushubmaterial ein-
gebaut werden, sowohl für

  landwirtschaftliche Rekultivierung als auch
  nicht landwirtschaftliche Rekultivierung und
  Untergrundverfüllung 

verwendet werden. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass die Verwendung nicht im und direkt über 
dem Grundwasser erfolgt.

3.2.5 Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterial

Recycling-Baustoffe können auch aus Aushubma-
terial nach den Vorgaben des BAWP hergestellt 
werden. Für die Qualitätssicherung sind drei Vari-
anten möglich:

  Grundlegende Charakterisierung vor  
Herstellung,

  Grundlegende Charakterisierung am fertigen 
 Recycling-Baustoff.

Entsprechend dem Ergebnis der Qualitätssiche-
rung ist ein Recycling-Baustoff aus Aushubmateri-
al einer der folgenden Qualitätsklassen zuzuord-
nen, welche für die angeführten Anwendungen 
verwendet werden können.
  

3
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Anwendungsbereiche für Recycling-Baustoffe aus 
Aushubmaterial

QKl. SN unge-
bunden

ungebunden 
in/unmittelbar über 
dem Grundwasser

gebunden 
z.B. im Asphalt, 

Beton5)

A1 31501  - 

A2 31502 
-



A2-G 31503   

BA 31504 ()6) 

- 

IN 31505
- -



 zulässig () eingeschränkt zulässig – nicht zulässig

Sollen mineralische Baurestmassen in untergeord-
neter Menge zu Recycling-Baustoffen aus Aushub-
material zugemischt werden, so müssen diese zu-
vor gemäß Recycling-Baustoffverordnung quali-
tätsgesichert werden. Wird die Qualität U-A zuge-
mischt, so behält die Mischung die ursprüngliche 
Qualitätsklasse der Recycling-Baustoffe aus Aus-
hubmaterial (A1, A2, A2-G, BA oder IN). Werden 
andere Qualitäten (z. B. U-B, U-E) zugemischt, so 
erhält die Mischung immer die Qualitätsklasse IN.

3.2.6 Nachweise und Dokumentationen

Wird Aushubmaterial für Rekultivierungen oder 
Untergrundverfüllungen verwendet, so ist die 
Nützlichkeit der Verwendung nachzuweisen. 

Im Falle der Verwertung von Aushubmaterial im 
 Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen (wie 
Erdarbeiten, Verfüllungen, Hinterfüllungen, Über-
schüttungen, Dammschüttungen, etc.) muss auch 
die technische Eignung, welche sich aus den je-
weiligen zutreffenden einschlägigen bautech-
nischen Regelungen ergibt, inkl. einer gemäß 
 diesen Vorgaben erforderlichen Dokumentation 
bzw. eines entsprechenden Nachweises, gegeben 
sein. 

Im Falle der Herstellung von Recycling-Baustoffen 
aus Aushub  unterliegen diese auch den allgemei-
nen Vorschriften für Bauprodukte und müssen da-
her eine CE-Kennzeichnung tragen und der Her-

5  Beton bis zur Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C 
8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gilt als ungebundene Anwendung.

6  Nur in Bereichen vergleichbarer Belastungssituation in Abstimmung mit 
der für den Einbau zuständigen Abfallbehörde.

steller muss eine Leistungserklärung, in welcher 
die bautechnischen und umweltrelevanten Eig-
nungen fest gehalten werden, erstellen.

Die Verwendung von Aushubmaterial ist in Form 
einer Einbauinformation zu dokumentieren.

Ein Muster-Formular ist unter www.bundesabfall-
wirtschaftsplan.at/Behandlungsgrundsätze verfügbar. 

Alle Unterlagen (insbesondere Beurteilungsnach-
weise, Abfall- und Einbauinformationen) im Zu-
sammenhang mit der Verwendung von Aushub-
material sind mindestens sieben Jahre durch den 
Bauherrn der Verwertung aufzubewahren.

3.3 Mineralische Baurestmassen

Mineralische Baurestmassen können für die Herstel-
lung von Recycling-Baustoffen verwendet und so bei 
der Errichtung von Bauwerken wieder einer sinn-
vollen Verwendung zugeführt werden. Dazu legt die 
Recycling-Baustoffverordnung, welche seit 01.01.2016 
verpflichtend anzuwenden ist, Regelungen für Bau- 
und Abbruchvorhaben (siehe Kapitel 2) sowie Her-
stellung und Verwendung von Recycling-Baustoffen 
fest. Weiters wird das Abfall-Ende für Recycling-Bau-
stoffe der Qualitätsklasse U-A definiert.

3.3.1 Herstellung von Recycling-Baustoffen

Nachfolgend werden die umfassenden Vorgaben 
an die Herstellung von Recycling-Baustoffen nur 
als Kurzübersicht dargestellt.
Recycling-Baustoffe dürfen nur aus bestimmten 
Abfällen, wie z. B. Betonbruch, Asphalt und Bau-
schutt (siehe Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-
Baustoffverordnung), hergestellt werden und dür-
fen nicht mit Schad- und Störstoffen verunreinigt 
sein. Bodenaushub (Schlüsselnummer 31411 Spez. 
29 bis 33) darf nur in untergeordneten Mengen 
(< 50 %) als Mischkomponente zur technischen 
Verbesserung zugemischt werden.
Andere Abfälle sind vom Recycling nicht ausge-
schlossen, unterliegen jedoch nicht der Recycling-
Baustoffverordnung (z. B. Gipsrecycling).
Der Hersteller hat die Dokumentation des Rück-
baus, soweit vorhanden (siehe Kapitel 2.2), im 
Zuge der Eingangskontrolle heranzuziehen.
Für die Qualitätssicherung sind vier Varianten  
möglich:
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  „Standard“ aus der laufenden Produktion 
(D eklarationsprüfung + WPK [werkseigene 
 Produktionskontrolle]),

  Einzelchargen („Haufwerksbeprobung“),
  in situ (= Entnahme aus dem noch ursprünglich 
eingebauten Zustand) für gebundene Deck- und 
Tragschichten (z. B. Bohrkerne, Fräsproben),

  grundlegende Charakterisierung für Gleis-
aushub und technisches Schüttmaterial.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat umfas-
sende Dokumentations- und Kennzeichnungspflich-
ten. Weiters sind alle Abnehmer über die Einsatz-
bereiche und Verwendungsverbote zu informieren.

3.3.2 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Entsprechend dem Ergebnis der Qualitätssiche-
rung im Zuge der Herstellung ist ein Recycling-
Baustoff  einer der folgenden Qualitätsklassen zu-
zuordnen, welche für die angeführten Anwen-
dungen verwendet werden können. 
Hinweis: Recycling-Baustoffe unterliegen auch den 
allgemeinen Vorschriften für Bauprodukte und 
müssen daher eine CE-Kennzeichnung tragen und 
der Hersteller muss eine Leistungserklärung, in 
welcher die bautechnischen und umweltrelevanten 
Eignungen festgehalten werden, erstellen.

Anwendungsbereiche für Recycling-Baustoffe:

QKl. SN ungebunden
ungebunden

nur unter g ering durchlässiger  
Deck- oder Tragschicht7) 

Herstellung von  
Beton8) 

Herstellung von  
Asphalt

U-A 31490    

U-B 31491 – ()  

U-E 31492 () ()  

H-B 31493 – –  –

B-B 31494 – () – 

B-C 31495 – – – 

B-D 31496 – () – ()

D 31497 – – – ()

 zulässig  () eingeschränkt zulässig  – nicht zulässig

7  Bei der Verwendung unter Bauwerken ist keine Deck- oder Tragschichte erforderlich.

8  Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gilt als ungebundene Anwendung.

a) Ungebundene Anwendung
Beispiele für ungebundene Anwendungen:

  Tragschichtmaterial im Wege- und Straßenbau
  Schüttmaterial für Dammkörper
  Untergrundverbesserungen
  Drainageschichten

Einschränkungen
Ungebunden dürfen Recycling-Baustoffe der 
 Qualitätsklassen U-B, U-E, B-B und B-D in fol-
genden Bereichen nicht ver wendet werden:

  Schutzgebiete gemäß Wasserrechtsgesetz,
  Kernzonen von Schongebieten oder engeren 
Schongebieten gemäß Wasserrechtsgesetz,

  im und unmittelbar über dem Grundwasser,
  in Oberflächengewässern.

Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn eine was-
serrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recy-
cling-Baustoffes vorliegt. Abweichend darf ein Recy-
cling-Baustoff der Qualitätsklasse U-E ungebunden 
auch im Trapez des Gleiskörpers als Tragschicht, 
ohne gering durch lässige Deck- oder Tragschicht, ver-
wendet werden. Recycling-Baustoffe der Qualitäts-
klasse B-B und B-D dürfen ungebunden nur verwen-
det werden, wenn diese aus Asphalt durch Fräsen 
(Fräsasphalt) gewonnen wurden und für ungebun-
dene obere Tragschichten gemäß RVS 08.15.01 von 
Bundesstraßen A und S oder Landesstraßen B und L 
 unter einer gering durchlässigen, gebundenen Deck- 
oder Tragschicht verwendet werden.
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b) Verwendung als Zuschlagsstoff zur Herstellung 
von Beton und Asphalt
Werden Recycling-Baustoffe als Zuschlagsstoff zur 
Herstellung von Beton oder Asphaltmischgut ver-
wendet, so gibt es für den hergestellten Beton bzw. 
das hergestellte Asphaltmischgut keine Einschrän-
kungen. Davon ausgenommen ist mit Recycling-
Baustoffen der Qualitätsklasse B-D oder D hergestell-
tes  Asphaltmischgut B-D oder D. Asphaltmischgut 
B-D darf nur bei öffentlichen Verkehrsflächen und 
 Asphaltmischgut D darf nur bei Bundesstraßen A 
und S oder Landesstraßen B und L verwendet 
 werden, wobei zusätzliche Einschränkungen (Schutz- 
und Schongebiete gemäß WRG, Grundwasser und 
Oberflächenwässer) zu beachten sind.

3.3.3 Abfall-Ende für Qualitätsklasse U-A

Ein Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A er-
reicht mit Übergabe durch den Hersteller an eine 
andere Person/ein anderes Unternehmen das Abfall-
Ende. Somit benötigt der Übernehmer keine Berech-
tigung zur Sammlung/Behandlung dieser Qualitäts-
klasse. Ein Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse 
U-A liegt dann vor, wenn dieser unmittelbar, ohne 
weitere Bearbeitung, als Baustoff gemäß EU-Bau-
produkte-Verordnung verwendet werden kann und 
die Qualitätsklasse U-A durch eine Qualitätssiche-
rung entsprechend dem Anhang 3 der Recycling-
Baustoffverordnung eingehalten wurde.

3.3.4 Alternative bei bautechnischer 
Verwendung vor Ort

Wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt wer-
den, können mineralische Abfälle aus einem Ab-
bruch auch ohne analytische Untersuchung gemäß 
Recycling-Baustoffverordnung verwertet werden:

  Beim Abbruch sind insgesamt nicht mehr als 
750 t Abbruchabfälle angefallen,

  die mineralischen Abfälle werden auf derselben 
Baustelle, auf der die Abfälle angefallen sind, 
bautechnisch eingesetzt,

  der Einsatz erfolgt außerhalb des Grundwassers 
und von Oberflächengewässern und

  es wird durch ein alternatives Qualitätssiche-
rungssystem sichergestellt, dass die minera-
lischen Abfälle weitgehend frei von Schad- und 
Störstoffen sind und auch keine sonstigen Ver-
unreinigungen enthalten. 

Dies ist bei Linienbauwerken und Verkehrsflächen 
nicht zulässig.

3.4 Recycling-Börse Bau

Was ist die Recycling-Börse Bau?

Die RBB ist eine Informationsplattform im Internet 
zur Förderung der Wiederverwertung minera-
lischer Baurestmassen. Sie soll Angebot und Nach-
frage zusammenführen.

Siehe www.recycling.or.at

Verwertung
und Recycling3
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Durch die aktuelle Gesetzgebung sind für Verwertung 
und Deponierung unterschiedliche Regelwerke maß-
gebend:

Bei der Verwertung von Bodenaushub sind die Leit-
linien des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2023 her-
anzuziehen. Für die Verwertung von Baurestmassen 
sind die Qualitätsanforderungen der Recycling-Bau-
stoffverordnung maßgeblich.

Bei Deponierung sind die Deponieverordnung und 
die damit geforderten Abfallqualitäten (Eluate, Ge-
samtgehalte) ausschlaggebend. Besondere Auswir-
kungen ergeben sich bei Deponierung von Böden, da 
zum Teil ein umfangreiches Analyseprogramm gefor-
dert wird.

Nachfolgende Hinweise auf die angegebenen Verwer-
tungsmöglichkeiten sollen beispielhaft darstellen, wie 
direkt im eigenen Baustellenbereich oder nach Aufbe-
reitung durch eine Baustoff-Recycling-Anlage das 
Material verwertet werden kann. Auf der Baustelle ist 
eine möglichst hohe Trennqualität anzustreben.

Für den verpflichtenden Nachweis durch den Abfall-
ersterzeuger (Bauherr) über den Verbleib von Bau-
restmassen wird das von der Geschäftsstelle Bau he-
rausgegebene „Baurestmassennachweis-Formular“ 
(www.bau.or.at/baurestmassen) empfohlen. 

Die Nachweise für Abfallsammler und -behandler 
sind in Form von elektronischen Aufzeichnungen 
gemäß Abfallbilanzverordnung zu führen (siehe 
Kapitel 1.2.8).

Auf den nachfolgenden Sei ten werden 
Kurzinformationen für ausgewählte 

Baurestmassen angegeben, wobei an 
Hand von Beispielen und Hinweisen eine 

Erleichterung für die Verwertung bzw. 
Entsorgung geschaffen werden soll.

4Praktischer Umgang  
mit Baurestmassen
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Beispiele:

Verwertbar:
Bodenaushub ist vor der Verwertung grundsätzlich 
durch eine befugte Fachperson oder Fachanstalt 
grundlegend zu charakterisieren.
Entsprechend der jeweiligen resultierenden Quali-
tätsklasse gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan 
kann Bodenaushub material für folgende Anwen-
dungen v erwendet werden:

  A1 als Rekultivierungsschicht,
  A2 als nicht landwirtschaftlich genutzte Rekulti-
vierungsschicht sowie Untergrundverfüllung,

  A2-G auch im und unmittelbar über dem Grund-
wasser, 

  BA in Bereichen vergleichbarer Belastungs-
situation und

  als Recycling-Baustoff für ungebundene und ge-
bundene Anwendungen.

Nähere Informationen: siehe Kap. 3.2

Nicht verwertbar:
Eine Verwertbarkeit ist insbesondere bei Bodenaus-
hub aus folgenden Bereichen nicht anzunehmen:

  Betankungsbereichen (= gefährlich),
  Unfallbereichen, sofern gefahrenrelevante 
E igenschaften zu befürchten sind,

  industriell genutzten Bereichen, in denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen gearbeitet wurde.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular:
siehe Stoffgruppe „Bodenaushub“
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für  
Sammler/Behandler: elektronische Aufzeichnungen 
gemäß Abfallbilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
  landwirtschaftliche Bodenverbesserungen
  Rekultivierungen nach Bauarbeiten
  Dammkörper, Hinterfüllungen, Aufschüttungen

Bodenaushub

Bodenaushub ist Material, das durch 
Ausheben oder Abräumen von Böden 
und anderen natürlichen Materialien – 
auch nach Umlagerung – anfällt.

4.1



BAURESTMASSEN – Verwertung und Entsorgung 27

Beispiele:

Verwertbar:
Betonabbruch kann als Recycling-Baustoff, wenn 
eine Qualitätsklasse gemäß Recycling-Baustoff-
verordnung eingehalten wird, verwertet werden. 
Verwertbare Stoffe sind z. B.

  Beton- und Stahlbetonabbruch,
  Betonfertigteile (z. B. Säulen, Deckenelemente),
  Betonfundamente.

Nicht verwertbar:
Wenn keine Qualitätsklasse gemäß Recycling-Bau-
stoffverordnung eingehalten werden kann. Dies ist 
insbesondere bei folgenden Stoffen anzunehmen:

  Betonabbrüche aus Industriebereichen,
  mit Schadstoffen verunreinigte Betonabbrüche 
(z. B. mit Teeranstrichen).

Hinweis:
 Sind durch Vornutzung/Umgebungseinflüsse 

 Verunreinigungen zu erwarten, muss der 
 Verunreinigungsgrad rechtzeitig festgestellt 
 werden.

 Bei Verwertung ist für eine kostengünstige 
 Übernahme zu beachten, dass die maximale
 Kantenlänge der Bruchstücke eingehalten wird 
 (je nach Betrieb z. B. < 80 cm).

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: „Betonabbruch“
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für Samm-
ler/Behandler: elektronische Aufzeichnungen ge-
mäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
 Schüttmaterial
  Künettenfüllmaterial
  Tragschichten im Straßenbau
  Unterbau von Hallenböden im Hochbau
  Betonzuschlag
 Untergrundverbesserung
  landwirtschaftlicher Wegebau
 Drainageschichten

!  Beachte: ALSAG-Merkblatt

Unter Betonabbruch versteht man  
armierte und nicht armierte, hydraulisch 

gebundene, feste mineralische Stoffe, 
die bei Abbruch arbeiten im Hoch- und 

Tiefbau anfallen.

Betonabbruch

www.bau.or.at/baurestmassen

Information der gemeinsamen Geschäftsstelle von Bundesinnung 

Bau und Fachverband der Bauindustrie

ALSAG-MERKBLATT

Ausgabe 2017

4.2
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Information der gemeinsamen Geschäftsstelle von Bundesinnung 

Bau und Fachverband der Bauindustrie

ALSAG-MERKBLATT

Ausgabe 2017

Beispiele:

Verwertbar:
Asphaltaufbruch, Asphaltfräsgut und Straßenauf-
bruch kann als Recycling-Baustoff, wenn eine Qua-
litätsklasse gemäß Recycling-Baustoffverordnung 
eingehalten wird, verwertet werden.

Nicht verwertbar:
Wenn keine Qualitätsklasse gemäß Recycling-Bau-
stoffverordnung eingehalten werden kann. Dies ist 
insbesondere bei folgenden Stoffen anzunehmen:

 teerhaltiger Asphaltbruch,
  ölverunreinigte Asphalte, z. B. aus Tankstellen-
bereichen oder Parkplätzen.

Hinweis:
  Bei Verdacht auf teer- oder schlackenhaltige 
Schichten ist eine Prüfung des Materials zwecks 
Klärung der Entsorgung vorzunehmen.

 Bei Verwertung ist für eine kostengünstige 
 Übernahme zu beachten, dass die maximale
 Kantenlänge der Bruchstücke eingehalten wird 
 (je nach Betrieb z. B. < 80 cm).

 Eine Verwertung im Baustellenbereich ist 
 anzustreben.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular:  
„Asphaltaufbruch“ (siehe www.bau.or.at/ 
baurestmassen) für Sammler/Behandler: 
elektronische Aufzeichnungen gemäß Abfall-
bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
 Tragschichten im Straßenbau
 Zugabe bei Asphaltmischgutproduktion
 landwirtschaftlicher Wegebau

!  Beachte: ALSAG-Merkblatt

www.bau.or.at/baurestmassen

Asphaltaufbruch nennt man bitumi-
nös gebundene, feste mineralische 
Stoffe, die vorwiegend bei Baumaß-
nah men im Tiefbau (z. B. Wege- und 
Straßenbau) anfallen.

Asphaltaufbruch4.3
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Beispiele:

Verwertbar:
Mineralischer Bauschutt kann als Recycling-Bau-
stoff, wenn eine Qualitätsklasse gemäß Recycling-
Baustoffverordnung eingehalten wird, verwertet 
werden. Verwertbare Stoffe sind z. B.

  Ziegelmauerwerk
  Betonbauteile
  Gasbetonsteine
  Dachziegel
  Fliesen

Nicht verwertbar:
Wenn keine Qualitätsklasse gemäß Recycling-Bau-
stoffverordnung eingehalten werden kann. Dies ist 
insbesondere bei folgenden Stoffen anzunehmen:
z. B. Kaminmauerwerk, verunreinigtem minera-
lischen Bauschutt.

Hinweis:
  Nicht mineralische Bestandteile (wie z. B. Holz, 
Kunststoffe) sind möglichst gering zu halten. 
Gipsabfälle können industriell aufbereitet wer-
den. Ab 01.01.2026 gilt ein Deponierungsverbot 
für Gipsplatten.

  Bei Deponierung dürfen Bauwerksbestandteile 
aus Metall, Kunststoff, Holz oder anderen orga-
nischen Materialien, wie Papier oder Kork, in  
einem Ausmaß von max. 10 Vol.-% enthalten 
sein. Baustellenabfälle dürfen jedenfalls nicht 
enthalten sein.

  Bei Deponierung ist unbelasteter mineralischer 
Bauschutt ohne chemische Analyse (grundle-
gende Charakterisierung im Sinne der Deponie-
verordnung) ablagerbar.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: 
Stoffgruppe „Bauschutt“
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für  
Sammler/Behandler: elektronische Aufzeichnungen 
gemäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
 Künettenverfüllung
 Tragschichten
 Zuschlagsstoff
 untergeordnete Bauzwecke
 Sportplatzbau

!  Beachte: ALSAG-Merkblatt

Unter Bauschutt versteht man 
Material von Rückbaumaßnahmen 
und Restmaterial von Neubauten, 

das überwiegend aus mineralischen 
Bestandteilen, wie z. B. Ziegel, Beton, 

Mörtel, Naturstein, Sanden, kera-
mischen Baustoffen, Be ton   steinen, Gips 

oder Gas beton  mauerwerk, besteht.

Bauschutt

Deponierungsverbot 
für Gipsplatten  
ab 2026

4.4
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Holzabfälle

Beispiele:

Verwertbar – stoffliche Verwertung/Verwendung, 
insbesondere über das Holz-Recycling1),
unbehandelte Hölzer, z. B.:

 Dachstühle
 Träme, Dippelbäume
 Pfosten
 Holzverpackungen

Weiters Bauteile (z. B. Türen, Fenster, Böden) zur 
direkten Wiederverwendung.

Nicht verwertbar, ausgenommen thermische Ver-
wertung in geeigneten Anlagen:

 behandelte Holzelemente (lackiert, 
 kunststoffbeschichtet, imprägniert)

 Hölzer mit Anhaftungen
 Holzwolle-Leichtbauplatten
 Verbundplatten

Hinweis:
 Imprägniertes Holz kann gefährlicher Abfall 

 sein, daher Rücksprache mit dem Entsorger 
 halten.

 Behandelte Hölzer dürfen nur in geeigneten 
 Anlagen verbrannt werden.

 Holzverpackungen (z. B. Einwegpaletten) 
 können in geringen Mengen bei Nachweis 
 der stofflichen Verwertung den Holzabfällen
 beigegeben werden.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular:  
Stoffgruppe „Holz“ (siehe www.bau.or.at/baurest-
massen) für Sammler/Behandler: elektronische 
Aufzeichnungen gemäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
 direkte Verwendung
 Schnittholz
 Spanplattenproduktion1)

 thermische Verwertung (z. B. Fernwärme)

Unter Holzabfällen versteht man 
Bau- und Abbruchholz sowie 
Verpackungsholz.

1) Aufbereitung und Verwendung gemäß Recycling-Holzverordnung (BGBl. II 160/2012)

4.5
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Metallabfälle 4.6

Beispiele:

Bewehrungs- und Spannstähle, Profilstahl 
(z. B. Stahlträger), Bleche, Gusseisenteile, Rohre, 
Metallzargen, Kabel.

Hinweis:
 Metallabfälle sind grundsätzlich als 

 Wertstoff (Altstoff) anzusehen und über den 
 Schrotthandel zu entsorgen.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: Stoffgruppe 
„Metalle“ (siehe www.bau.or.at/baurestmassen) 
für Sammler/Behandler: elektronische Aufzeich-
nungen gemäß Abfallbilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
 Rohstoff zur Metallherstellung

Metallabfälle nennt man Bauteile aus 
Eisen- bzw. Nichteisen-Metallen und 
ver schiedene Legierungen, die auch  

be  schichtet oder lackiert sein können.
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Kunststoffabfälle

Beispiele:

Kunststoffprofile, Dämmplatten, Kunststoff rohre,  
Folien, Bodenbeläge, Fenster.

Hinweis:
   Einige Fraktionen (z. B. Styropor, Rohre, Fen ster 
bestimmter Erzeuger) werden getrennt gesam-
melt und kostengünstig von Verwertern über-
nommen. Darüber hinaus wird diese Fraktion 
bei Kleinmengen gemeinsam mit den 
„Baustellen abfällen“ entsorgt.

  Verpackungen müssen einer Verwertung zuge-
führt werden. Nicht verwertbare Verpackungsab-
fälle aus Kunststoff können den sonstigen 
Kunststoffabfällen beigegeben werden.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: 
Stoffgruppe „Sonstige“
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für  
Sammler/Behandler: elektronische Aufzeichnungen 
gemäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
   Kunststoffrohre und Formstücke  
(kostenlose Abgabe bei Sammelstellen)

  Kunststofffenster-Recycling
 für einige weitere Fraktionen im Aufbau 

 begriffen
 PVC-Recycling

4.7
Unter Kunststoffabfällen versteht 
man Bauteile aus verschiedenen 
Kunststoffen.
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Beispiele:

Heraklith, Gipskarton, Kehricht, Mantelbeton  - 
steine, Schlacken- und Lecabeschüttungen, 
 Verbundstoffe, verunreinigte Verpackungen sowie 
Folien für Abdeckungen und Isolierungen, 
 Verschnitt verschiedener nicht mineralischer Bau -
mate ri alien, textile Abfälle.

Hinweis:
   Gefährliche Abfälle, wie z. B. Asbest, Elektroge-
räte oder Leuchtstoffröhren, und flüssige Abfälle 
sind j edenfalls getrennt zu sammeln und dürfen 
nicht in Baustellenabfällen enthalten sein.

   Einige dieser Abfallarten (z. B. Gipskartonver-
schnitt, Mantelbetonsteine) werden von den  
Lieferanten kostenlos zurückgenommen.

  Durch Rückbaumaßnahmen, selektive Abfall- 
trennung, Unterweisung der Arbeiter in der 
Baurestmassentrennung ist diese Fraktion 
m öglichst gering zu halten.

   Gebrauchte Verpackungen gehören getrennt ge-
sammelt und an eine Sammelstelle übergeben.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: 
Stoffgruppe „Baustellenabfälle“  
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für  
Sammler/Behandler: elektronische Aufzeich-
nungen gemäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verwertungsmöglichkeiten:
Nur nach Sortierung gegeben.

Baustellenabfälle 4.8
Bei Baustellenabfällen handelt es 

sich um Gemische aus Abfällen 
wie Holz, Metallen, Kunststoffen, 

Pappen, organischen Resten, 
Sperrmüll und geringem Anteil an 

mineralischem Bauschutt.
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Verpackungsabfälle

Beispiele:

 Papiersäcke: Zementsack, Kalksack, 
 Putzmörtelsäcke

  Papier, Karton, Wellpappe: Schachteln, Steigen,  
 Versandhülsen

 Kunststoffe: Plastikflaschen, Tuben, Kübel, 
 Schrumpffolien, Folien, Kanister, Gebinde, 
 Kunststoffsäcke, Kartuschen, Kunststoff-   
 Verbunde

  Metalle: Umreifungsbänder, Dosen, 
 Kanister, Griffe, Bügel, Gebinde, Fässer

  Holz: Einweg-Paletten, Kisten
 Glas (unbedeutende Verpackungsart): Flaschen

Hinweis:
  Auf der Baustelle werden vorwiegend Papier -
säcke, Wellpappe und Kunststoff ver  packungen 
anfallen. Um eine kostengünstige Entsorgung 
sicherzustellen, sind bei Anfall größerer Mengen 
für diese Verpackungsarten jeweils Sammelge-
fäße bereitzustellen.

  Metall- und Holzverpackungen fallen nur im ge-
ringen Ausmaß auf der Baustelle an. Diese kön-
nen mit den Metallabfällen bzw. Holzabfällen 
gemeinsam entsorgt werden (siehe Hinweise 
Seite 34 und 35).

  Für Baustellen mit hohem Verpackungsanfall 
kann ein Holsystem nach den Richtlinien der 
Entsorgungs unternehmen eingerichtet werden. 

  Mit dem Baustoffhändler/Lieferanten ist abzu -
sichern, dass Baustoffe möglichst nur in lizen -
zierten Verpackungen verkauft werden.

   Es wird empfohlen, bei Abschluss des Bauver- 
trages auf eine getrennte Entsorgung der Verpa-
ckungsabfälle durch die einzelnen Gewerke 
(Zimmerer, Installateur etc.) zu bestehen.

Abfallnachweis:
Baurestmassennachweis-Formular: 
Stoffgruppe „Baustellenabfälle“  
(siehe www.bau.or.at/baurestmassen) für  
Sammler/Behandler: elektronische Aufzeich-
nungen gemäß Abfall bilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Verpackungen sind Packmittel  
und Pack   hilfsmittel.

4.9
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POP-Abfälle sind beispielsweise in Dämmstoffplat-
ten früheren Herstellungsdatums enthalten. Diese 
Platten sind zwar nicht gefährlich, müssen jedoch 
gemäß POP-Verordnung so behandelt werden, 
dass die darin enthaltenen POPs zerstört oder un-
umkehrbar umgewandelt werden.
Der für Hexabromcyclododecan (HBCDD) festge-
legte Grenzwert von 1.000 mg/kg ist seit 30.9.2016 
rechtswirksam. HBCDD-haltige Dämmstoffabfälle 
dürfen ab dieser Konzentration nicht mehr stofflich 
verwertet werden. Das Ziel ist HBCDD aus dem 
Werkstoffkreislauf auszuschleusen.

Beispiele:

  HBCDD-haltiger expandierter Polystyrol (EPS)-
Abfall, der unter 3 % HBCDD enthält,  ist kein 
gefährlicher Abfall (SN 57108 Polystyrol, Poly-
styrolschaum), aber fällt als POP-Abfall (Zerstö-
rungsgebot) an.

  HBCDD-haltiger extrudierter Polystyrol (XPS)-
Abfall, der unter 3 % HBCDD enthält und nach 
2009 hergestellt wurde, ist kein gefährlicher Ab-
fall (SN 57108 Polystyrol, Polystyrolschaum), 
aber fällt als POP-Abfall an.

  HBCDD-haltiger extrudierter Polystyrol (XPS)-
Abfall, der unter 3 % HBCDD enthält und vor 
2009 hergestellt wurde, ist gefährlicher Abfall 
(SN 57108 77 Polystyrol, Polystyrolschaum, ge-
fährlich kontaminiert) und POP-Abfall.

Hinweis:
  HBSDD-haltige Dämmstoffabfälle müssen mög-
lichst zerstörungsfrei abgetragen, getrennt ge-
sammelt und so zwischengelagert werden, dass 
sie vor Windverfachtung sowie mechanischen 
Einwirkungen geschützt sind. 
Sie sind einem befugten Übernehmer zu über-
geben und unterliegen der Begleitscheinpflicht.

  HBCDD-haltige Dämmstoffabfälle wie EPS und 
XPS (hergestellt nach 2009) dürfen in Verbren-
nungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle (Müll-
verbrennungsanlagen) mitverbrannt werden.

  Wärmeverbund-Dämmstoffsysteme mit gefähr-
lichen Eigenschaften wie z.B. XPS (vor 2009 her-
gestellt und daher FCKW/HFKW/HFKW haltig) 
dürfen nur in Verbrennungs- oder Mitverbren-
nungsanlagen für gefährliche Abfälle thermisch 
behandelt werden.

  Siehe: Merkblatt  "EPS- und XPS-Dämmstoffab-
fälle ab der Baustelle" des BMK.

Abfallnachweis:
Begleitschein (siehe Pkt. 1.2.7 b) für Sammler/ 
Behandler: Begleitschein und elektronische Auf-
zeichnungen gemäß Abfallbilanzverordnung

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

POP-Abfälle

POP (engl. Persistent Organic Pollutants) 
– sind organische Chemikalien, die sich 

durch ihre Langlebigkeit (Persistenz) 
auszeichnen, sich in Organismen und 
damit der Nahrungskette anreichern 

(Bioakkumulation und Biomagnifikation) 
und schädliche Wirkungen auf den 

Organismus von Mensch und Tier zeigen.

4.10

POP-Abfälle (Dämmplatten) im 
Fußbodenaufbau
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Der Begriff „Gefährliche Abfälle“ im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes bezeichnet Abfälle, 
deren ordnungsgemäße Behandlung beson-
dere Umsicht und besondere Vor kehrungen im 
Hinblick auf das öffent liche Interesse erfordert, 
die aber auch weitergehender Vorkehrungen 
und größerer Umsicht bedürfen, als dies für 
die Behandlung nicht gefährlicher Abfälle erfor-
derlich ist. Welche Abfälle als gefährlich gelten, 
ist in der Abfallverzeichnisverordnung geregelt.

Altöle 54102
Asbest lose und schwach gebunden 31437
Asbestzement 31412
Bleibatterien 35322
Eisenbehälter mit gef. Restinhalt 35106
Frostschutzmittel, Lackverdünnungen 55370
Leuchtstoffröhren 35339
Kaltreiniger, halogenhaltig 55214
Kühlschränke (FCKW, HFCKW) 55205
Lacke und Farben, nicht ausgehärtet 55502
Lösemittelgemisch, halogenfrei 55370
Batterien, unsortiert 35338
Mineralwolle, gesundheitsgefährdend 31437  
(nur Spezifikationen 40 bis 44)
Nitroverdünnung 55370
Ölbindemittel, gebraucht 55926
Öl-Wasser-Gemisch 54408
Putzlappen, ölverunreinigt 54930
Schmier- u. Hydrauliköle mineralölfrei  12601 
(Kettenöle, Bio-Öle)
Spraydosen (Druckgaspackungen) 59803
Teerpappe und bitumengetränktes Papier/  54913 
Teerrückstände
Verpackungsmaterial mit schädlichen  18714 
Verunreinigungen oder Restinhalten,  
vorwiegend organisch

Beispiele:

Flüssige Mineralölerzeugnisse, Batterien, imprä-
gnierte Hölzer, mit gefährlichen Abfällen verun-
reinigte Böden, FCKW-haltige Produkte (Kühl-
schränke, Dämmstoffe), gesundheitsgefährdende 
Mineralwolle (KMF), Leuchtstoff röhren.

Hinweis:
   Bei Übergabe und Transport von gefährlichen 
Abfällen besteht Begleitscheinpflicht  
(siehe Kapitel 1.2.7 b).

   Gefährliche Abfälle sind jedenfalls von nicht 
g efährlichen Abfällen getrennt zu sammeln.

   Die Bereitstellung geeigneter dicht verschließba-
rer, vor Regen geschützter und gekennzeichneter 
Sammelbehälter ist rechtzeitig sicherzustellen.

   Asbest: Bei Antreffen schwach gebundener 
asbest   haltiger Stoffe (z. B. Spritzasbest, Leicht-
bauplatten, Asbestisolierungen) sind die Arbei-
ten sofort einzustellen und der Auftraggeber 
bzw. eine berechtigte Asbestentsorgungsfirma 
zu verständigen.

   Bodenaushub von Betriebsstandorten wie Tank- 
stellen, Putzereien, Gaswerken sowie aus  
Unfallbereichen mit Ölverunreinigung gilt 
als gefährlicher Abfall, falls nicht verlässlich 
angenommen werden kann, dass keine 
g efahrenrelevante Verunreinigung vorliegt.

Abfallnachweis:
Begleitschein (siehe Pkt. 1.2.7 b) für Sammler/ 
Behandler: Begleitschein und elektronische Auf-
zeichnungen gemäß Abfallbilanzverordnung

Siehe:
   Asbestzement, Leitfaden für den Umgang mit 
Asbestzement bei Dach- und Fassadenarbeiten

   Kurzanleitung für den Umgang mit künstlichen 
Mineralfasern (KMF) im Bauwesen

Pflichten bei Übergabe:
  Deklaration der Abfallart und
  Übergabe an für die Abfallart berechtigten  
Abfallsammler/-behandler.

Häufig vorkommende gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle4.11

Fassade mit Asbestzement-Wellplatten
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Weiterführende 
Informationen

Homepage Herausgeber Inhalt

www.bau.or.at/baurestmassen Geschäftsstelle Bau WKÖ Publikationen und weitere 
Informationen der Geschäftsstelle 
Bau zu den Themen Baurestmassen 
und Umwelt

www.austrian-standards.at Österreichisches Normungsinstitut Normensuche, -bestellung

www.brv.at Österreichischer  
Baustoff-Recycling Verband

Baustoff-Recycling-Anlagen,  
Recycling-Baustoffe, aktuelle 
Informationen

www.oewav.at Österreichischer Wasser- und  
Abfallwirtschaftsverband

Leitfäden, Fortbildungskurse

www.bmk.gv.at Bundesministerium für 
Klimaschutz

Informationen über Abfall, Altlasten, 
Umweltverträglichkeit; aktuelle 
Gesetzesentwürfe

www.bundesabfallwirtschaftsplan.at Bundesministerium für  
Klimaschutz

aktueller Bundes-Abfallwirtschafts-
plan

www.baurestmassen.steiermark.at Amt der Steiermärkischen  
Landesregierung

steirischer Baurestmassen- Leitfaden

www.edm.gv.at Bundesministerium für  
Klimaschutz

Portal Elektronisches  
Datenmanagement

www.vks-gmbh.at VKS Verpackungs-
koordinierungsstelle

Koordinierung der Aufgaben rund 
um die getrennte Sammlung von 
Verpackungsabfällen
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